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Einladung
zur Ordentlichen Hauptversammlung der  
SMA Solar Technology AG am 01. Juni 2021 





SMA Solar Technology AG 
Niestetal

Wertpapier-Kenn-Nummer: A0DJ6J 
ISIN: DE000A0DJ6J9

Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre herzlich zur 

Ordentlichen Hauptversammlung 

der SMA Solar Technology AG, Niestetal, Deutschland

am Dienstag, den 01. Juni 2021 um 10.00 Uhr MESZ

ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz 
der Aktionär:innen oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme 
der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen) 
am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 
Niestetal,Deutschlandstattfindet.



als wir Anfang Februar 2020 die Umsatz- und Ergebnisprognose für das abgelaufene Geschäftsjahr ver öffentlicht 
haben,sindwirimSMAVorstanddavonausgegangen,dassein„ganznormales“Jahrvorunsliegt.Dannkam
dieCorona-Pandemie.UndhattedieWeltschnellimGriff.InvielenLändernwurdenLockdownsoderShut-
downsverhängt,Grenzenwurdengeschlossen,Lieferkettenunterbrochen.InPolitik,GesellschaftundWirtschaft
herrschtegroßeVerunsicherung.AlldasstellteselbstverständlichauchSMAvorerheblicheHerausforderungen.
WirmusstendieGesundheitunsererMitarbeiterinnenundMitarbeiterschützenundgleichzeitigunsereLiefer-
fähigkeit–vomEinkaufüberdieProduktionbishinzurLogistik–aufrechterhalten.Wirwolltentrotzstrikter
KontakteinschränkungenweiterhinfürunsereKundeninallerWeltdasein.Undwirmusstenpraktischvoneinem
TagaufdenanderenaufmobilesArbeitenumstellen.

Alldieshatunsvielabgefordert.Aberesistunsgelungen.DankdesgroßenEinsatzesunsererMitarbeiterinnen
undMitarbeiter,derengenundpartnerschaftlichenZusammenarbeitmitunserenLieferanten,Dienstleisternund
KundensowieunserersehrgutenIT-Infrastruktur.WirmusstendieProduktionnichteineneinzigenTagunterbre-
chen und keine staatlichen Hilfen in Anspruch nehmen, und wir haben trotz aller Hindernisse die Wachstumsziele 
erreicht,diewirunsvorAusbruchderPandemiegesetzthatten.

TROTZDERCORONA-PANDEMIEHABENWIRDASOPERATIVEERGEBNISVERDOPPELT

2020hatSMAWechselrichtermiteinerGesamtleistungvon14,4Gigawattverkauft.DasentsprichtderLeistung
vonzwölfAtomkraftwerksblöcken.InsgesamtsinddamitweltweitSMAWechselrichtermiteinerLeistungvonüber
100Gigawattinstalliert.DerUmsatzstiegimabgelaufenenGeschäftsjahrum12,2 Prozentauf1.026,6 Mio. Euro.
Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen verdoppelte sich auf 71,5 Mio. Euro.Währendim
SegmentBusinessSolutionsderUmsatzCorona-bedingtleichtrückläufigwar,habenwirbeidenprivatenAufdach-
anlagen(HomeSolutions)insbesondereinEuropaeinenstarkenZuwachsverzeichnet.MitdemSMAEVCharger
sindwirimHerbsterfolgreichindenMarktderLadelösungenfürprivateElektrofahrzeugeeingestiegen.Diegroße
NachfragefürdenEVChargerübertrifftunsereursprünglicheProduktionsplanungdeutlich.ImSegmentdergroßen
Solarkraftwerke(LargeScale & ProjectSolutions)konntenwir2020inAustralienVerträgezurLieferungvonSystem-
lösungenmiteinerGesamtleistungvon1,6GigawattabschließenunddamitunserestarkeMarktpositionfestigen.
Auch in den USA waren wir sehr erfolgreich: Wir haben im Kraftwerksgeschäft wieder Marktanteile hinzugewon-
nen und unter anderem 98 Sunny Central Storage Wechselrichter in das weltweit größte Batteriespeicher-Kraftwerk 
inKaliforniengeliefert.

VORWORT 
DES VORSTANDS
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DIESTRATEGIE2025WEISTDENWEGINEINEERFOLGREICHEZUKUNFT

Gleichzeitighabenwir2020denBlickauchindieZukunftgerichtet.DenndieglobaleCorona-Pandemieistnicht
nur eine große Herausforderung, sie hat auch viele Akteure in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zum Nachden-
kendarüberbewegt,wiedieWeltinZukunftaussehensoll.DavonzeugenInitiativenwieder„GreenDeal“der
EuropäischenUnion,dieKlimaschutz-AgendaderneuenUS-RegierungsowiedieVerpflichtungvonüber100
StaatenundunzähligenUnternehmenrundumdenGlobuszuKlimaneutralitätszielen.AlldiesgibtdemUmbau
derEnergieversorgungaufnachhaltige,dezentraleQuellenzusätzlichenSchub.UndSMAwirddazueinenwich-
tigenBeitragleisten.

Um uns dafür optimal aufzustellen, haben wir in einem breit angelegten, partizipatorischen Strategieprozess mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus allen Regionen und Unternehmensfunktionen unsere Strategie geschärft 
undaufzukünftigeAnforderungenfokussiert.KernderSMAStrategie2025bleibtdieWeiterentwicklungdes
UnternehmenszumSystem-undLösungsanbieter.WirwerdenunsereherausragendeSystemkompetenznutzen,
uminengerZusammenarbeitmitstarkenPartnernganzheitliche,zukunftssichereLösungenzuentwickeln,die
unsereKundenbegeistern.VonzentralerBedeutungwirddabeifüralleUnternehmensbereichesowiealleSMA
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin die Nachhaltigkeit, der Respekt für Mensch und Umwelt, sein, 
dennsiegehörtseitjeherzuunsererUnternehmens-DNA.

WIRWERDEN2021WEITERWACHSENUNDUNSEREPROFITABILITÄTSTEIGERN

DieCorona-Pandemiewirdauch2021fürerheblicheEinschränkungensorgen.Dennochblickenwiroptimis-
tischaufdiekommendenMonate.SMAistgutpositioniert,umdasvonunserwartetePV-Marktwachstumin
EuropaunddenUSAsowieimglobalenSpeichermarktzunutzen.WirwerdenweitereneueLösungenindie
MärkteeinführenundunserPartnernetzwerkausbauen.DerVorstandgehtfür2021voneinemUmsatzanstieg
auf1.075 Mio. Eurobis1.175 Mio. Euro und von einem Wachstum des operativen Ergebnisses (EBITDA) auf 
75 Mio. Euro bis 95 Mio. Euroaus.

EinenwesentlichenBeitragwerdendabeiunseregroßartigenMitarbeiterinnenundMitarbeiterleisten.Siehaben
im vergangenen Jahr unter den erschwerten Bedingungen durch die Corona-Pandemie erneut bewiesen, mit wel-
chergroßenLeidenschaftsiefürdieerneuerbarenEnergienundfürSMAbrennen.Fürdiesesbeiweitemnicht
selbstverständlicheEngagementmöchteichmichimNamendesSMAVorstandsganzherzlichbedanken.

Dr.-Ing.JürgenReinert
Vorstandssprecher
SMA Solar Technology AG
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HINWEIS:

Auch in diesem Jahr wird die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische  Präsenz 
der Aktionär:innen und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter:innen) gemäß § 1Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen 
derCOVID-19-Pandemie(Covid-19-Gesetz)vom27. März2020inderFassungvom22. Dezember 
2020 („Covid-19-AuswBekG") am Sitz der SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, 
Deutschland(OrtderHauptversammlungimSinnedesAktiengesetzes)abgehalten.

Bitte beachten Sie, dass Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter:innen) nicht physisch vor Ort an der virtuellen Hauptversammlung teilneh-
menkönnen.DievirtuelleHauptversammlungwirdfürordnungsgemäßangemeldeteAktionär:innenüber
das von uns unter der Internetadresse http://www.SMA.de/Hauptversammlung zur Verfügung gestellte 
AktionärsportalliveimInternetübertragen.DieseÜbertragungermöglichtkeineTeilnahmeandervirtuellen
Hauptversammlungi.S.v.§ 118Abs. 1 Satz 2Aktiengesetz.

Einzelheiten zu den Rechten der Aktionär:innen und ihrer Bevollmächtigten entnehmen Sie bitte den im 
AnschlussandieTagesordnungbeschriebenenweiterenAngabenundHinweisenzurEinberufung.
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ULRICH HADDING
Vorstand Finanzen, Personal und Recht

Ulrich Hadding (*1968) war zehn Jahre für den 
SCHOTT-Konzern in unterschiedlichen  Funktionen im 
In-undAuslandtätig,zuletztalsLeiterRecht&Compli-
ancefürdieSCHOTTSolarAG.2009wechselteer
zu SMA, baute zunächst eine international ausge-
richtete Rechtsabteilung und nachfolgend auch die 
Compliance-Funktionauf.Erbegleitetemaßgeblich
alle jüngeren M&A-Aktivitäten der SMA und über-
nahm sukzessive weitere Management funktionen, 
unter anderem für Steuern, Versicherung, Controlling 
undFinancialProjectManagement.SeitEnde2015
fungierteeralsLeiterFinanzenundRechtsowieals
Mitglied des Executive Management Committee 
vonSMA.Seit1. Januar 2017 ist Ulrich Hadding 
Vorstands mitglied und verantwortet die Ressorts Finan-
zen,PersonalundRecht.Darüberhinauserfüllterdie
Funktion des Arbeitsdirektors der SMA und verantwor-
tetdieKapitalmarktkommunikation.

SMA Solar Technology AG



DR.-ING. JÜRGEN REINERT
Vorstandssprecher

Dr.-Ing.JürgenReinert(*1968)begannnachdemStu-
dium der Elektrotechnik in Südafrika und der Promo-
tion am Institut für Stromrichtertechnik und Elektrische 
Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen seine Karriere als 
OberingenieuramselbenInstitut.Von1999bis2011
war er in Schweden bei dem Unternehmen Emotron 
AB tätig, in den letzten  Jahren als Geschäftsführer 
der Gruppe mit  Verantwortung für Technology und 
Operations.Von2011bis2014verantworteteerals
Executive Vice President Technology die SMA Division 
PowerPlantSolutions.UnterseinerLeitunghatSMA
das weltweite Projekt geschäft erfolgreich ausgebaut 
und schlüssel fertige Systemlösungen für solare Groß-
kraftwerke ent wickelt.SeitApril2014istDr. Reinert 
Vorstandsmitglied.ImOktober2018wurdeerzum
Vorstandssprecherbestellt.Dr. Reinert verantwortet 
die Ressorts Strategie, Vertrieb und Service, Opera-
tionsundTechnologie.EristMitglieddesAufsichtsrats
derDanfossA/S.

MITGLIEDER 
DES 
VORSTANDS
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I. TAGESORDNUNG:

1. VorlagedesfestgestelltenJahresabschlusseszum31. Dezember 
2020 der SMA Solar Technology AG, des gebilligten Konzern-
abschlusseszum31. Dezember 2020, des zusammengefassten 
LageberichtsderSMA Solar Technology AG und des Konzerns 
für das Geschäftsjahr 2020, sowie des Berichts des Aufsichtsrats, 
des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzge-
winns für das Geschäftsjahr 2020 und des erläuternden Berichts 
des Vorstands zu den Angaben nach § 289aAbs. 1, § 315a 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs für das Geschäftsjahr 2020

Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen sind auf 
unserer Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.
de/Hauptversammlungzugänglich.Siewerdendortauchwährend
dervirtuellenHauptversammlungzugänglichsein.Fernerwerden
dieUnterlageninderHauptversammlungnähererläutertwerden.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen ist zu Tagesordnungs-
punkt 1 keine Beschlussfassung vorgesehen, da der Aufsichtsrat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss bereits 
gebilligt und damit den Jahresabschluss festgestellt hat, so dass eine 
FeststellungdurchdieHauptversammlungentfällt. 

2. BeschlussfassungüberdieVerwendungdesBilanzgewinnsaus
dem Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im  festgestellten 
Jahresabschluss 2020 ausgewiesenen Bilanzgewinn von 
171.717.298,69 Euro wie folgt zu verwenden:

Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro 

jedividendenberechtigterStückaktie 10.410.000,00 Euro

Gewinnvortrag 161.307.298,69 Euro

Gemäß § 58 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz ist der Anspruch auf die 
Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgen-
denGeschäftstagfällig,dasheißtamFreitag,den4. Juni2021. 

3. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderVorstandsmit-
glieder für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der 
 Mitglieder des Vorstands im Geschäftsjahr 2020 personenbezogen, 
d.h.imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Ulrich Hadding für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

 
 
b) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr.-Ing.Jürgen

ReinertfürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen. 

4. BeschlussfassungüberdieEinzelentlastungderAufsichtsrats-
mitglieder für das Geschäftsjahr 2020

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, über die Entlastung der Mit-
glieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2020 personenbezogen, 
d.h.imWegederEinzelentlastung,abzustimmen.

a) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Roland Bent für das 
Geschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Martin Breul für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Oliver Dietzel für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

d) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Peter Drews für das 
Geschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

e) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr. Erik Ehrentraut 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

f) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Kim Fausing für das 
Geschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

g) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Johannes Häde für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

h) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Heike Haigis für das 
Geschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

i) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Alexa Hergenröther 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

j) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Uwe Kleinkauf für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

k) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Ilonka Nussbaumer 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

l) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Yvonne Siebert für 
dasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

m) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Frau Romy Siegert für das 
Geschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.
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n) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Jan-Henrik Supady 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

o) VorstandundAufsichtsratschlagenvor,HerrnDr. Matthias Victor 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen.

p) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Herrn Hans-Dieter  Werner 
fürdasGeschäftsjahr2020Entlastungzuerteilen. 

5. WahldesAbschlussprüfersunddesKonzernabschlussprüfers
für das Geschäftsjahr 2021 sowie, für den Fall einer prüferischen 
Durchsicht, des Prüfers des verkürzten Abschlusses und des 
 Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 
2021

Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung des Prüfungsausschusses vor, 
die 

Deloitte GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hannover

zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäfts-
jahr 2021 sowie zum Abschlussprüfer für die prüferische Durchsicht 
des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für den 
Konzern für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2021, sofern 
diese einer solchen prüferischen Durchsicht unterzogen werden, zu 
bestellen.

Der Prüfungsausschuss hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von 
ungebührlicherEinflussnahmedurchDritteistundihmkeinedie
AuswahlmöglichkeitenbeschränkendeKlauselimSinnevonArt.16
Abs. 6derEU-Abschlussprüferverordnungauferlegtwurde.

 
6. BeschlussfassungüberdieBilligungdesSystemszurVergütung

der Vorstandsmitglieder 

Nach § 120a Absatz 1 AktG hat die Hauptversammlung über die 
Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Systems zur Vergütung der 
VorstandsmitgliederbeijederwesentlichenÄnderungdesnachden
Vorgaben des § 87a Aktiengesetz beschlossenen Vergütungssystems, 
mindestensjedochallevierJahre,Beschlusszufassen.Nachden
ÜbergangsvorschriftendesARUGIIhatdieerstmaligeBeschluss-
fassung des Aufsichtsrats nach § 87a Absatz 1 Aktiengesetz über 
das Vorstandsvergütungssystem und die erstmalige Beschlussfassung 
der Hauptversammlung nach § 120a Absatz 1 AktG über dessen 
Billigung zwingend bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Haupt-
versammlung,dieaufden31. Dezember2020folgt,zuerfolgen.
Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem für die Vor-
standsmitgliederderGesellschaftwirdunterIII.A„Beschreibungdes

VergütungssystemsfürdieVorstandsmitglieder“beschrieben. 
Diese Beschreibung ist auch im Internet unter http://www.SMA.de/
hauptversammlungzugänglich.

Der Aufsichtsrat schlägt – gestützt auf die Empfehlung seines 
Präsidial ausschusses – vor, das vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 
1. Januar 2021 beschlossene und in der Einladung zur ordentli-
chenHauptversammlungam1. Juni2021unterIII.A„Beschreibung
des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder“ beschriebene 
Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder der SMA Solar 
Technology AGzubilligen. 

7. BeschlussfassungüberdieBilligungdesSystemszurVergütung
des Aufsichtsrates

Nach dem für die ordentliche Hauptversammlung 2021 erstmals 
anwendbaren § 113Abs. 3 AktG ist mindestens alle vier Jahre über 
die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder Beschluss zu fassen, wobei 
eine rein bestätigende Beschlussfassung der bestehenden Vergütung 
zulässigist.DieVergütungdesAufsichtsratswirddurch§ 11 der Sat-
zung bestimmt und wurde durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom23. Mai 2013 als Festvergütung festgelegt, zu der zusätzlich 
noch ein Sitzungsgeld pro Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichts-
ratsundseinerAusschüssegezahltwird.IndemBeschlusssinddie
nach § 87aAbs. 1 Satz 1 AktG erforderlichen Angaben sinngemäß 
und in klarer und verständlicher Form zu machen oder in Bezug zu 
nehmen.DieAngabenkönneninderSatzungunterbleiben,wennsie
indemHauptversammlungsbeschlusserfolgtsind.DerWortlautder
Vergütungsregelung für den Aufsichtsrat gemäß § 11 der Satzung 
inderaktuellenFassungistunterZifferIII.B„BeschreibungdesVer-
gütungssystemsfürdieAufsichtsratsmitglieder“beigefügt.Darüber
hinausfindetsichdortaucheinenähereBeschreibungdeshinter
 dieser Satzungsregelung stehenden Vergütungssystems für die Auf-
sichtsratsmitgliederderGesellschaft.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Vergütungsregelung für 
den Aufsichtsrat in § 11 der Satzung einschließlich des ihr zugrunde-
liegenden, in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung vom 
1. Juni2021unterZifferIII.B„BeschreibungdesVergütungssystems
für die Aufsichtsratsmitglieder“ näher beschriebenen Vergütungs-
systemszubestätigen. 

8. ErgänzungdesUnternehmensgegenstandesderGesellschaft
– Satzungsänderungen

Der aktuell in § 2Abs. 1 der Satzung niedergelegte Unternehmens-
gegenstand beschreibt im Wesentlichen die produktnahe Tätigkeit 
derGesellschaft.DerUmfangderimZusammenhangmitdenPro-
dukten durch die Gesellschaft angebotenen Dienstleistungen nimmt 
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jedochderUnternehmensstrategiefolgendstetigzu.Diessollteauch
imUnternehmensgegenstandstärkerhervorgehobensein.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss 
zu fassen: 

§ 2Abs. 1 der Satzung – Gegenstand des Unternehmens – wird wie 
folgt gefasst:

„Gegenstand des Unternehmens ist die Herstellung und der Vertrieb 
von Produkten der Elektrotechnik und Software, insbesondere auf 
dem Gebiet der Photovoltaik, sowie der Handel mit Produkten der 
Elektrotechnik, Software, Daten und Energie auf dem Gebiet der 
Energiewirtschaft, sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den 
vorgenanntenBereichen.“ 

9. ErmöglichungvonvirtuellenHauptversammlungenundNachweis
der Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
– Satzungsänderung

§ 123Abs. 4 AktG sieht vor, dass bei Inhaberaktien börsennotierter 
Gesellschaften für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder 
dieAusübungdesStimmrechtseinNachweisdesLetztintermediärs
entsprechend § 67cAbs. 3AktGausreichendist.ZurKlarheitfürdie
Aktionär:innen soll diese Möglichkeit auch in der Satzung explizit 
erwähntwerden.

Die Satzung der Gesellschaft sieht weiter bisher keine Möglichkeit 
zur Teilnahme an der Hauptversammlung ohne Anwesenheit am 
VersammlungsortoderVertretungdurchBevollmächtigtevor.Um
verhinderten Aktionär:innen die Teilnahme und die Wahrnehmung 
ihrer Rechte zu ermöglichen sowie die Durchführung einer Hauptver-
sammlung auch in einer Krisensituation zu gewährleisten, soll die Sat-
zungangepasstwerden.Nach§ 118Abs. 1 Satz 2 AktG kann die 
Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, 
dass die Aktionär:innen an der Hauptversammlung auch ohne Anwe-
senheit an deren Ort und ohne Bevollmächtigte teilnehmen und sämt-
liche oder einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektro-
nischerKommunikationausübenkönnen(Online-Teilnahme).Darüber
hinaus kann nach § 118Abs. 2 AktG die Satzung vorsehen oder den 
Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, dass Aktionär:innen ihre 
Stimmen, auch ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich 
oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen  
(Briefwahl).AufgrundderimmerweiterenVerbreitungmoderner
 elektronischer Kommunikationsmittel sollen beide Möglichkeiten in 
derSatzungvorgesehenwerden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:

§ 13 der Satzung – Teilnahmebedingungen – wird in Absatz 2 wie 
folgt neu gefasst und um folgende Absätze 5 bis 8 erweitert:

(2)DieAnmeldungnachAbsatz(1)bedarfderTextform.Fürden
Nachweis der Berechtigung nach Absatz (1) reicht ein in Text-
form erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

dasdepotführendeInstitutaus.AlternativkanndieBerechtigung
durcheinenvomLetztintermediärausgestelltenNachweisgemäß
§ 67cAbs. 3AktGbelegtwerden.DerNachweisübernichtin
GirosammelverwahrungbefindlicheAktienkannauchvonder
Gesellschaft oder einem Kreditinstitut gegen Einreichung der 
Aktienausgestelltwerden.DerNachweisdesAnteilsbesitzes
muss sich auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeit-
punktbeziehen.DieGesellschaftistberechtigt,beiZweifelnan
der Richtigkeit oder Echtheit des Berechtigungsnachweises einen 
geeignetenweiterenNachweiszuverlangen.Bestehenauch
an diesem Zweifel, kann die Gesellschaft die Berechtigung des 
Aktionärs zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Aus-
übungdesStimmrechtszurückweisen.

(5) Der Vorstand ist ermächtigt, die Bild- und Tonübertragung der 
Hauptversammlungganzoderteilweisezuzulassen.DieÜbertra-
gung kann auch in einer Form erfolgen, zu der die Öffentlichkeit 
uneingeschränktenZuganghat.DienäherenEinzelheitenregelt
derVorstand.

(6) Der Vorstand kann vorsehen, dass Aktionäre ihre Stimmen, auch 
ohne an der Versammlung teilzunehmen, schriftlich oder im Wege 
elektronischerKommunikationabgebendürfen(Briefwahl).Der
Vorstand bestimmt auch die näheren Einzelheiten des  Verfahrens, 
die er mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 
macht.

(7) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Aktionäre an 
der Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort 
und ohne einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder 
einzelne ihrer Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer 
Kommunikationausübenkönnen.

(8) Mitgliedern des Aufsichtsrats ist in Abstimmung mit dem Versamm-
lungsleiter die Teilnahme an der Hauptversammlung im Wege der 
Bild- und Tonübertragung ausnahmsweise in den Fällen gestattet, 
in denen ihnen aufgrund gesetzlicher Einschränkungen oder auf-
grund ihres Dienst- oder Wohnsitzes im Ausland die persönliche 
TeilnahmenichtodernurmiterheblichemAufwandmöglichist. 

10.PräzisierungderRegelungenzudenRechtendesstellvertreten-
den Aufsichtsratsvorsitzenden und des Versammlungsleiters der 
Hauptversammlung̵Satzungsänderung

Im Zusammenhang mit der Aufnahme von Regelungen zur Durch-
führung der Hauptversammlung auf virtuellem Wege sollen die 
 Regelungen der Satzung zur Rolle des stellvertretenden Aufsichts-
ratsvorsitzenden in § 7 Abs 1 Satz 4 und zur Versammlungsleitung 
in § 14klarergefasstwerden.Insbesonderesollklargestelltwerden,
dass der Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung im Bedarfsfalle 
auch eine Person zum Versammlungsleiter bestellen kann, die nicht 
demAufsichtsratangehört.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen daher vor, folgenden Beschluss 
zu fassen:
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§ 7̵VorsitzenderundStellvertreterinAbs. 1 Satz 4̵wirdwiefolgt
gefasst:

„Der stellvertretende Vorsitzende hat vorbehaltlich der Regelung 
in § 8Abs. 6 Satz 4dieRechteundPflichtendesVorsitzendendes
Aufsichtsrats,wenndieserverhindertist.“

§ 14 – Versammlungsleitung – wird wie folgt gefasst:

„(1)DieLeitungderHauptversammlungführtderVorsitzendedes
 Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsrats-
mitgliedderAktionäre.FürdenFall,dasswederderVorsitzende
des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes Mitglied des 
 Aufsichtsrats die Versammlungsleitung übernimmt, wird der 
VersammlungsleiterdurchdenAufsichtsratgewählt.Wähltder
Aufsichtsrat den Versammlungsleiter nicht, so ist dieser durch die 
Hauptversammlungzuwählen.IndenFällendesSatzes2und3
kann auch eine nicht dem Aufsichtsrat angehörende Person zum 
Versammlungsleitergewähltwerden.

(2)DerVersammlungsleiterleitetdieHauptversammlung.Erkann
sichhierbeiderUnterstützungvonHilfspersonenbedienen.Er
bestimmt insbesondere die Reihenfolge der Behandlungsgegen-
stände der Tagesordnung und der Wortbeiträge sowie die Art 
undReihenfolgederAbstimmungen.

(3) Der Versammlungsleiter kann das Frage- und Rederecht der 
 Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; er kann insbeson-
dere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung 
den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptver-
sammlung, für die Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungs-
punkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag ange-
messenfestsetzen.“ 

11.ErmächtigungderGesellschaftzumErwerbeigenerAktienauch
unter Ausschluss eines Andienungsrechts und zu deren Verwen-
dung auch unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der 
Aktionär:innen sowie Ermächtigung zur Einziehung erworbener 
eigener Aktien und Kapitalherabsetzung 

Die letzte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und zu deren 
Verwendungistzum30. Mai2021ausgelaufen.Dernachfolgende
Beschlussvorschlag erteilt der Gesellschaft eine neue Ermächtigung 
zumErwerbeigenerAktien,diebiszum30. Mai 2026 befristet ist, 
und zur Verwendung aufgrund dieser Ermächtigung erworbener 
eigenerAktien.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) Die Gesellschaft wird gemäß § 71Abs. 1Nr.8AktGermäch-
tigt,eigeneAktienzuerwerben.DieseErmächtigunggiltbiszum
30. Mai2026.SieistinsgesamtaufeinenAnteilvon10%des
im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung oder – 
falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der Ausübung 
derErmächtigungbestehendenGrundkapitalsbeschränkt.Die
Ermächtigung kann unmittelbar durch die Gesellschaft oder durch 

ein von der Gesellschaft abhängiges oder in ihrem Mehrheits-
besitz stehendes Unternehmen oder durch von der Gesellschaft 
oder von der Gesellschaft abhängige oder in ihrem Mehrheitsbe-
sitz stehende Unternehmen beauftragte Dritte ausgeübt werden 
und erlaubt den Erwerb eigener Aktien im ganzen Umfang oder 
inTeilbeträgensowiedeneinmaligenodermehrmaligenErwerb.

 Der Erwerb eigener Aktien kann über die Börse oder mittels eines 
an sämtliche Aktionär:innen gerichteten öffentlichen Kaufange-
bots oder mittels einer an alle Aktionär:innen gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten oder 
durch die Ausgabe von Andienungsrechten an die Aktionär:innen 
erfolgen.

aa) Erfolgt der Erwerb über die Börse oder über ein öffentliches 
Kaufangebot, darf die SMA Solar Technology AG je Aktie 
nur einen Gegenwert (ohne Erwerbsnebenkosten) zahlen, 
der den arithmetischen Mittelwert der Kurse der Stück-
aktien der SMA Solar Technology AG in der Schlussauktion 
im Xetra-Handel (oder einem entsprechenden Nachfolge-
system) an der Frankfurter Wertpapierbörse während der 
letzten zehn Börsenhandelstage vor dem Abschluss des 
Verpflichtungsgeschäftes,sofernderErwerbüberdieBörse
stattfindet,odervorderVeröffentlichungderEntscheidung
zur Abgabe des öffentlichen Kaufangebots, sofern der 
Erwerb im Wege eines öffentlichen Kaufangebots erfolgt, 
umnichtmehrals10%über-oderunterschreitet.Ergeben
sich nach Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots 
erhebliche Kursabweichungen vom gebotenen Kaufpreis 
oder den Grenzwerten der gebotenen Kaufpreisspanne, 
sokanndasAngebotangepasstwerden.IndiesemFall
bestimmt sich der maßgebliche Betrag nach dem entspre-
chenden Kurs am letzten Handelstag vor der Veröffent-
lichungderAnpassung;die10%-GrenzefürdasÜber-oder
UnterschreitenistaufdiesenBetraganzuwenden.

 Das Volumen des öffentlichen Kaufangebots kann begrenzt 
werden.SofernbeieinemöffentlichenKaufangebotdas
Volumen der angebotenen Aktien das vorhandene Rückkauf-
volumen überschreitet, kann unter insoweit partiellem Aus-
schluss eines eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach 
dem Verhältnis der angedienten Aktien (Andienungsquoten) 
statt nach dem Verhältnis der Beteiligung der andienenden 
Aktionär:innen an der Gesellschaft (Beteiligungsquoten) 
erfolgen.Darüberhinauskönnenunterinsoweitpartiellem
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevor-
rechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär:in sowie zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach kauf-
männischenGesichtspunktenvorgesehenwerden.

bb) Erfolgt der Erwerb mittels einer an alle Aktionär:innen 
gerichteten öffentlichen Aufforderung zur Abgabe von 
Verkaufsangeboten, legt die SMA Solar Technology AG 
eine Kaufpreisspanne je Aktie fest, innerhalb derer Ver-
kaufsangeboteabgegebenwerdenkönnen.DieKauf-
preisspanne kann angepasst werden, wenn sich während 
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der Angebotsfrist erhebliche Kursabweichungen vom Kurs 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Aufforderung zur 
AbgabevonVerkaufsangebotenergeben.Dervonder
SMA Solar Technology AG zu zahlende Kaufpreis je Aktie, 
den die SMA Solar Technology AG aufgrund der einge-
gangenen Verkaufsangebote ermittelt, darf den arithmeti-
schen Mittelwert der Kurse der Stückaktien der SMA Solar 
Technology AG in der Schlussauktion im Xetra-Handel (oder 
einem entsprechenden Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse während der letzten drei Börsenhandels-
tage vor dem nachfolgend beschriebenen Stichtag ohne 
Berücksichtigung der Erwerbsnebenkosten um nicht mehr als 
10%über-oderunterschreiten.StichtagistderTag,andem
der Vorstand der Gesellschaft endgültig formell über die 
AnnahmederVerkaufsangeboteentscheidet.

 DasVolumenderAnnahmekannbegrenztwerden.Sofern
von mehreren gleichartigen Verkaufsangeboten wegen der 
Volumenbegrenzung nicht sämtliche angenommen werden 
können, kann unter insoweit partiellem Ausschluss eines 
eventuellen Andienungsrechts der Erwerb nach dem Ver-
hältnis der Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquoten 
erfolgen.Darüberhinauskönnenunterinsoweitpartiellem
Ausschluss eines eventuellen Andienungsrechts eine bevor-
rechtigte Annahme geringerer Stückzahlen bis zu 100 Stück 
angedienter Aktien je Aktionär:in sowie zur Vermeidung 
rechnerischer Bruchteile von Aktien eine Rundung nach 
kaufmännischenGrundsätzenvorgesehenwerden.

cc) Erfolgt der Erwerb mittels den Aktionär:innen zur Verfügung 
gestellter Andienungsrechte, so können diese pro Aktie der 
Gesellschaftzugeteiltwerden.GemäßdemVerhältnisdes
Grundkapitals der Gesellschaft zum Volumen der von der 
Gesellschaft zurückzukaufenden Aktien berechtigt eine 
entsprechend festgesetzte Anzahl Andienungsrechte zur 
VeräußerungeinerAktiederGesellschaftandiese.Andie-
nungsrechte können auch dergestalt zugeteilt werden, dass 
jeweils ein Andienungsrecht pro Anzahl von Aktien zugeteilt 
wird, die sich aus dem Verhältnis des Grundkapitals zum 
Rückkaufvolumenergibt.BruchteilevonAndienungsrechten
werden nicht zugeteilt; für diesen Fall werden die entspre-
chendenTeilandienungsrechteausgeschlossen.DerPreis
oder die Grenzwerte der angebotenen Kaufpreisspanne 
(jeweils ohne Erwerbsnebenkosten), zu dem bei Ausübung 
des Andienungsrechts eine Aktie an die Gesellschaft ver-
äußert werden kann, wird nach Maßgabe der Regelungen 
im vorstehenden Absatz bb) bestimmt, wobei maßgeblicher 
Stichtag derjenige der Veröffentlichung des Rückkaufan-
gebots unter Einräumung von Andienungsrechten ist, und 
gegebenenfalls angepasst, wobei deren maßgeblicher Stich-
tagderjenigederVeröffentlichungderAnpassungist.Die
nähere Ausgestaltung der Andienungsrechte, insbesondere 
ihrInhalt,dieLaufzeitundgegebenenfallsihreHandelbar-
keit, bestimmt der Vorstand der Gesellschaft mit Zustimmung 
desAufsichtsrats.

b) Der Vorstand wird ermächtigt, eigene Aktien mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in anderer Weise als über die Börse oder durch ein 
Angebot an sämtliche Aktionär:innen zu veräußern, wenn die 
Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis veräußert werden, der 
den Börsenkurs von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 
zumZeitpunktderVeräußerungnichtwesentlichunterschreitet.
DasBezugsrechtderAktionär:innenistdabeiausgeschlossen.
Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der Maßgabe, dass die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186Abs. 3 Satz 4 
AktGveräußertenAktieninsgesamt10%desGrundkapitalsnicht
überschreiten dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – falls dieser Wert geringer ist – im Zeitpunkt der 
AusübungdieserErmächtigung.AufdieseBegrenzungvon10%
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die wäh-
rendderLaufzeitdieserErmächtigungbiszurnach§ 186Abs. 3 
Satz 4 AktG bezugsrechtsfreien Veräußerung eigener Aktien aus 
genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß 
§ 186Abs. 3 Satz 4AktGausgegebenwerden.

 Der Vorstand wird mit Zustimmung des Aufsichtsrats der 
SMA Solar Technology AG ferner ermächtigt, erworbene eigene 
Aktien Dritten in anderer Weise als über die Börse oder mittels 
Angebot an sämtliche Aktionär:innen anzubieten und zu über-
tragen, soweit dies 

(i) im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen oder  Beteiligungen 
daran oder von Unternehmensteilen oder von sonstigen 
 Vermögensgegenständen oder im Rahmen von Unterneh-
menszusammenschlüssen geschieht; oder 

(ii) erfolgt, um die Aktien Personen die im Arbeitsverhältnis zu 
der Gesellschaft oder einem mit ihr verbundenen Unterneh-
men stehen oder standen oder 

(iii) erfolgt, um die Aktien amtierenden oder ausgeschiedenen 
Mitgliedern von Vorständen und Geschäftsführungen der von 
der Gesellschaft abhängigen Unternehmen im Sinne von § 17 
AktGzumErwerbanzubieten.

 Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionär:innen auf diese eige-
nen Aktien wird gemäß §§ 71Abs. 1Nr.8,186Abs. 3, 4 AktG 
insoweit ausgeschlossen, wie diese Aktien gemäß den vorste-
hendenErmächtigungenverwendetwerden.Darüberhinaus
kann der Vorstand im Falle der Veräußerung der eigenen Aktien 
durch Angebot an alle Aktionär:innen das Bezugsrecht der 
Aktionär:innen mit Zustimmung des Aufsichtsrats für Spitzen-
beträgeausschließen.

 Weiterhin wird der Vorstand ermächtigt, die eigenen Aktien mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats einzuziehen, ohne dass die Einzie-
hung und ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungs-
beschlussesbedürfen.DieEinziehungkannauchnach§ 237 
Abs. 3Nr.3AktGohneKapitalherabsetzunginderWeiseerfol-
gen, dass sich durch die Einziehung der Anteil der übrigen Stück-
aktien der SMA Solar Technology AG am Grundkapital gemäß 
§ 8Abs. 3AktGerhöht.DerVorstandwirdgemäß§ 237Abs. 3 
Nr.32.HalbsatzAktGermächtigt,dieAngabederZahlder

14 Tagesordnung

SMA Solar Technology AG



AktieninderSatzungentsprechendanzupassen.DieEinziehung
kann auch mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in 
diesem Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um 
den auf die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag 
des Grundkapitals herabzusetzen und die Angabe der Zahl 
der Aktien und des Grundkapitals in der Satzung entsprechend 
anzupassen.

 Die vorstehenden Ermächtigungen können einmal oder mehrmals, 
ganzoderinTeilen,einzelnodergemeinsamausgenutztwerden.
Sie erfassen auch die Verwendung von Aktien der Gesellschaft, 
die aufgrund von § 71 d Satz 5 AktG erworben oder (i) durch 
ein von der SMA Solar Technology AG abhängiges oder in ihrem 
Mehrheitsbesitz stehendes Unternehmen oder (ii) durch Dritte für 
Rechnung der SMA Solar Technology AG oder durch Dritte für 
Rechnung eines von der SMA Solar Technology AG abhängigen 
oder in ihrem Mehrheitsbesitz stehenden Unternehmens erwor-
benwerden.

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Punkt 11 der 
Tagesordnung gemäß §§ 71Abs. 1Nr.8,186Abs. 3 Satz 4,Abs. 4 
Satz 2 AktG

Unter Punkt 11 der Tagesordnung wird der Hauptversammlung vorge-
schlagen, die Gesellschaft gemäß § 71Abs. 1Nr.8AktGfüreinen
ZeitraumvonfünfJahrenbiszum30. Mai 2026 zu ermächtigen, 
eigeneAktienbiszu10%deszumZeitpunktderBeschlussfassung
der Hauptversammlung oder – falls dieser Wert geringer ist – des 
zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grund-
kapitalszuerwerben.DieGesellschaftistnachdemBeschlussvor-
schlag berechtigt, die Aktien auch unter Einschränkung des Gleichbe-
handlungsgrundsatzes und eines eventuellen Andienungsrechts der 
Aktionär:innen zu erwerben und die aufgrund dieser Ermächtigung 
erworbenen eigenen Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts der 
Aktionär:innenzuverwenden.

DievonderHauptversammlungvom31. Mai 2016 erteilte Ermäch-
tigung der Gesellschaft zum Erwerb und der Verwendung eigener 
Aktienläuftam30. Mai 2021 aus, ohne dass sie bisher ausgenutzt 
wordenwäre.NunmehrsolldieGesellschafterneutindieLagever-
setzt werden, das Instrument des Erwerbs eigener Aktien nutzen zu 
können.KonkretePlänezurNutzungdereingeräumtenErmächtigung
bestehenderzeitnicht.

Diese Ermächtigung steht unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass 
etwaige neu hinzuerworbene Aktien zusammen mit noch nicht 
verwendeten vorhandenen eigenen Aktien die Grenze des § 71 
Abs. 2 Satz 1AktGvon10%desGrundkapitalsnichtüber-
schreiten.DerErwerbeigenerAktienkannüberdieBörseoder
mittels eines an alle Aktionär:innen gerichteten Kaufangebots 
oder einer an alle Aktionär:innen gerichteten öffentlichen Auffor-
derungzurAbgabevonVerkaufsangebotenerfolgen.Hierdurch
erhalten alle Aktionär:innen in gleicher Weise die Gelegenheit, 
Aktien an die Gesellschaft zu veräußern, sofern die Gesellschaft 
von der Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Gebrauch 
macht.DieErmächtigungsiehtjedochauchvor,dassdieAktien
unter Einschränkung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und eines 

eventuellen Andienungsrechts der Aktionär:innen erworben werden 
können.

Im Einzelnen: Erwerb eigener Aktien unter Ausschluss eines etwaigen 
Andienungsrechts

Die eigenen Aktien sollen zunächst über die Börse, mittels eines an 
alle Aktionär:innen der Gesellschaft gerichteten öffentlichen Kauf-
angebots oder mittels einer an alle Aktionär:innen gerichteten öffent-
lichen Aufforderung zur Abgabe von Verkaufsangeboten erworben 
werdenkönnen.

Bei einem öffentlichen Kaufangebot oder einer öffentlichen Auffor-
derung zur Abgabe von Verkaufsangeboten kann es dazu kommen, 
dass die von den Aktionär:innen angebotene Menge an Aktien 
der Gesellschaft die von der Gesellschaft nachgefragte Menge an 
Aktienübersteigt.IndiesemFallmusseineZuteilungnachQuoten
erfolgen.Hierbeisollesmöglichsein,einebevorrechtigteAnnahme
kleinerer Offerten oder kleinerer Teile von Offerten bis zu maxi-
mal100StückAktienvorzusehen.DieseMöglichkeitdientdazu,
gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden Quoten 
und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische 
AbwicklungdesAktienrückkaufszuerleichtern.Aucheinefaktische
BeeinträchtigungvonKleinaktionär:innenkannsovermiedenwerden.
ImÜbrigenkanndieRepartierungnachdemVerhältnisderange-
botenen Aktien (Andienungsquoten) statt nach Beteiligungsquoten 
erfolgen, weil sich das Erwerbsverfahren so in einem wirtschaftlich 
vernünftigenRahmentechnischabwickelnlässt.Schließlichsolleine
Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rech-
nerischerBruchteilevonAktienvorgesehenwerdenkönnen.Insoweit
können die Erwerbsquote und die Anzahl der von einzelnen andie-
nenden Aktionär:innen zu erwerbenden Aktien so gerundet werden, 
wie es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungs-
technischdarzustellen.DerVorstandhältinÜbereinstimmungmit
dem Aufsichtsrat einen hierin liegenden Ausschluss eines etwaigen 
weitergehenden Andienungsrechts der Aktionär:innen für sachlich 
gerechtfertigtsowiegegenüberdenAktionär:innenfürangemessen.

Neben dem Erwerb über die Börse oder mittels eines an sämtliche 
Aktionär:innen gerichteten öffentlichen Kaufangebots oder  mittels 
einer an alle Aktionär:innen gerichteten öffentlichen Aufforderung 
zur Abgabe von Verkaufsangeboten sieht die Ermächtigung auch 
vor, dass der Erwerb mittels den Aktionär:innen zur Verfügung 
gestellterAndienungsrechtedurchgeführtwerdenkann.DieseAndie-
nungsrechte werden so ausgestaltet, dass die Gesellschaft nur zum 
ErwerbganzerAktienverpflichtetwird.SoweitdanachAndienungs-
rechtenichtausgeübtwerdenkönnen,verfallensie.DiesesVerfahren
behandelt die Aktionär:innen gleich und erleichtert die technische 
AbwicklungdesAktienrückkaufs.

Verwendung erworbener eigener Aktien und Ausschluss des 
Bezugsrechts

Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen können die erworbenen eige-
nen Aktien durch ein öffentliches Angebot an alle Aktionär:innen 
oderüberdieBörsewiederveräußertwerden.Mitdengenannten
Möglichkeiten der Veräußerung der erworbenen eigenen Aktien wird 
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bei der Veräußerung der Aktien das Recht der Aktionär:innen auf 
Gleichbehandlunggewahrt.

Bei einer Veräußerung der eigenen Aktien durch ein öffentliches 
Angebot an alle Aktionär:innen soll der Vorstand berechtigt sein, das 
Bezugsrecht der Aktionär:innen mit Zustimmung des Aufsichtsrats für 
Spitzenbeträgeauszuschließen.DerAusschlussdesBezugsrechtsfür
Spitzenbeträge ist erforderlich, um eine Abgabe erworbener eigener 
Aktien im Wege eines Veräußerungsangebots an die Aktionär:innen 
technischdurchführbarzumachen.DiealsfreieSpitzenvomBezugs-
recht der Aktionär:innen ausgeschlossenen eigenen Aktien werden 
entweder durch Verkauf an der Börse oder in sonstiger Weise best-
möglichfürdieGesellschaftverwertet.

Der Vorstand soll ermächtigt werden, eigene Aktien Personen zum 
Erwerb anzubieten, die in einem Arbeitsverhältnis zu der Gesell-
schaft oder einem mit ihr verbundenen Unternehmen stehen oder 
standen sowie amtierenden oder ausgeschiedenen Mitgliedern des 
Vorstands oder der Geschäftsführungen von mit der Gesellschaft 
verbundenenUnternehmen.DervorgeschlageneBezugsrechts-
ausschlussistVoraussetzungfürdieAusgabedieserAktien.Die
Verwendung von eigenen Aktien zur Ausgabe an Personen, die in 
einem Arbeitsverhältnis zu der Gesellschaft oder einem mit ihr ver-
bundenen Unternehmen stehen oder standen, ist nach dem Aktienge-
setz auch bereits ohne Ermächtigung durch die Hauptversammlung 
zulässig (§ 71Abs. 1Nr.2AktG),dannabernurzurAusgabean
Arbeitnehmer:innen innerhalb eines Jahres nach Erwerb (§ 71Abs. 3 
Satz 2AktG).DemgegenüberwirdhierderVorstandermächtigt,
ohne Beachtung einer Frist die eigenen Aktien als Belegschaftsak-
tien und zusätzlich als Aktien für amtierende oder ausgeschiedene 
Mitglieder des Vorstands oder der Geschäftsführungen von mit der 
GesellschaftverbundenenUnternehmeneinzusetzen.DieNutzung
vorhandener eigener Aktien statt einer Kapitalerhöhung oder einer 
Barleistung kann wirtschaftlich sinnvoll sein; die Ermächtigung soll 
insoweitdieFlexibilitäterhöhen.

Die Gesellschaft soll weiterhin die Möglichkeit haben, eigene Aktien 
Dritten gegen Sachleistungen, insbesondere im Rahmen von Unter-
nehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen 
oder Beteiligungen daran oder von Unternehmensteilen oder von 
sonstigenVermögensgegenständen,anbietenzukönnen.Inder-
artigen Transaktionen wird nicht selten von der Verkäuferseite die 
Gegenleistung in Form von Aktien bevorzugt, und der internatio-
nale Wettbewerb verlangt zunehmend auch diese Art der Akquisi-
tionsfinanzierung.DiehiervorgeschlageneErmächtigunggibtdem
Vorstand (mit Zustimmung durch den Aufsichtsrat) den notwendigen 
Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von 
Unternehmen, Unternehmensteilen oder von sonstigen Vermögens-
gegenständen oder Beteiligungen an Unternehmen schnell und 
flexibelsowohlaufnationalenalsauchaufinternationalenMärkten
ausnutzenzukönnen.ZudenzuerwerbendensonstigenVermögens-
gegenständen können auch Forderungen (Kredite oder Anleihen) 
gegendieGesellschaftodergegenKonzernunternehmengehören.
Wenn diese als Gegenleistung erbracht werden, führt dies zum 
Wegfall der Verbindlichkeit und gleichzeitig zur Stärkung des Eigen-
kapitals.DemträgtdervorgeschlageneAusschlussdesBezugsrechts
Rechnung.BeiderFestlegungderBewertungsrelationenwirdder

Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktionär:innen ange-
messengewahrtwerden.InderRegelwirdderVorstandsichbeider
Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien 
am Börsenkurs der SMA SolarTechnology-Aktienorientieren.Eine
schematische Anknüpfung an einen Börsenkurs ist nicht vorgesehen, 
insbesondere um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch 
SchwankungendesBörsenkursesinfragezustellen.

Die vorgeschlagene Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss bei 
Veräußerung der Aktien gegen Barzahlung zu einem Preis, der den 
Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung zum 
Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet, macht von 
der in § 71Abs. 1Nr.8AktGinVerbindungmit§ 186Abs. 3 Satz 4 
AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsaus-
schlussGebrauch.DemGedankendesVerwässerungsschutzesfür
die Aktionär:innen wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien 
nur zu einem Preis veräußert werden dürfen, der den maßgeblichen 
Börsenkursnichtwesentlichunterschreitet.DieendgültigeFestlegung
des Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah 
vorderVeräußerung.DerVorstandwirdeineneventuellenAbschlag
vom Börsenkurs so niedrig bemessen, wie dies nach den zum Zeit-
punkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen möglich 
ist.DerAbschlagvomBörsenpreiszumZeitpunktderAusnutzungder
Ermächtigungwirdkeinesfallsmehrals5%desaktuellenBörsen-
kursesbetragen.DieseErmächtigunggiltmitderMaßgabe,dass
diesoveräußerteneigenenAktien10%desGrundkapitalsnicht
überschreiten dürfen, und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksam-
werdens noch – sofern dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der 
AusübungdieserErmächtigung.AufdieBegrenzungvon10%des
GrundkapitalssindAktienanzurechnen,diewährendderLaufzeit
dieser Ermächtigung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des 
Bezugsrechts gemäß § 186Abs. 3 Satz 4AktGausgegebenwerden.
Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass erworbene eigene 
Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts entsprechend § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu führen würde, 
dassinsgesamtfürmehrals10%desGrundkapitalsdasBezugsrecht
der Aktionär:innen in unmittelbarer oder mittelbarer Anwendung von 
§ 186Abs. 3 Satz 4AktGausgeschlossenwird.MitdieserBeschrän-
kung und dem Umstand, dass sich der Ausgabepreis am Börsenkurs 
zu orientieren hat, werden die Vermögens- und Stimmrechtsinteres-
senderAktionär:innenangemessengewahrt.Diesekönneneine
zum Erhalt ihrer Beteiligungsquote erforderliche Anzahl von Aktien 
zuannäherndgleichenKonditionenüberdieBörseerwerben.Im
ÜbrigenliegtdieErmächtigungimInteressederGesellschaft,weil
sie ihr zu größerer Flexibilität verhilft und die Möglichkeit schafft, 
den Aktionärskreis auch durch die gezielte Ausgabe von Aktien an 
Kooperationspartner, institutionelle Investoren oder Finanzinvestoren 
zuerweitern.DieGesellschaftsolldadurchauchindieLageversetzt
werden,aufgünstigeBörsensituationenschnellundflexibelreagieren
zukönnen.

Schließlich sieht die Ermächtigung vor, dass erworbene eigene 
Aktienaucheingezogenwerdenkönnen.DabeisolldieEinziehung
sowohl dergestalt möglich sein, dass bei Einziehung das Grund-
kapital der Gesellschaft herabgesetzt wird, als auch ohne eine 
solche Kapitalherabsetzung durch reine Einziehung der Aktien 
unter gleichzeitiger Erhöhung des auf die verbleibenden Aktien 
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entfallendenanteiligenBetragesdesGrundkapitals.DieRechteder
Aktionär:innen werden in keinem der beiden vorgenannten Fälle 
beeinträchtigt.

Der Vorstand wird der jeweils auf eine etwaige Ausnutzung der 
Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien folgenden Hauptversamm-
lung nach § 71Abs. 3 Satz 1AktG,gegebenenfallsi.V.m.§ 160 
Abs. 1Nr.2AktGberichten.

Der gemäß § 71Abs. 1Nr.8inVerbindungmit§ 186Abs. 4 Satz 2 
AktG der Hauptversammlung zu erstattende Vorstandsbericht, der 
vorstehend vollständig abgedruckt ist, ist auch im Internet unter 
http://www.SMA.de/Hauptversammlung zugänglich und wird dort 
auchwährenddervirtuellenHauptversammlungzugänglichsein.
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II. WEITERE ANGABEN UND  
HINWEISE ZUR EINBERUFUNG
1. MITTEILUNGÜBERDIEGESAMTZAHLDERAKTIENUND

STIMMRECHTE

DasGrundkapitalderGesellschaftbeträgt34.700.000,00 Euro 
undistin34.700.000Stückaktieneingeteilt.JedeAktiegewährtin
derHauptversammlungeineStimme.DieAnzahlderteilnahmebe-
rechtigten Aktien und die Anzahl der Stimmrechte beträgt damit im 
ZeitpunktderEinberufungderHauptversammlung34.700.000.Die
Gesellschaft hält im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversamm-
lungkeineeigenenAktien. 

2. ALLGEMEINEHINWEISEZURVIRTUELLEN
HAUPTVERSAMMLUNG

Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die 
ordentliche Hauptversammlung der SMA Solar Technology AG am 
01. Juni 2021 gemäß § 1Abs. 2 Covid-19-AuswBekG als virtuelle 
Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionär:innen 
oder ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft 
benanntenStimmrechtsvertreter:innen)abzuhalten.

Die gesamte Hauptversammlung wird für unsere ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten auf der 
Internetseite der SMA Solar Technology AG über das passwort-
geschützte Aktionärsportal unter http://www.SMA.de/ 
Hauptversammlung inBildundTonübertragen.

ÜberdaspasswortgeschützteAktionärsportalkönnenordnungsge-
mäß angemeldete Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten gemäß 
den dafür vorgesehenen Verfahren unter anderem ihr Stimmrecht 
ausüben, Vollmachten erteilen, Fragen einreichen oder Widerspruch 
zuProtokollerklären.WeiterhinwirdwährenddervirtuellenHaupt-
versammlung das Teilnehmerverzeichnis vor der ersten Abstimmung 
impasswortgeschütztenAktionärsportal,welchesüberdeno.g.Link
erreichbarist,zurVerfügungstehen.

Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten können das Stimmrecht 
ausschließlich über Briefwahl oder Vollmachtserteilung an die von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen wie nach-
stehendnäherbestimmtausüben.DievorgesehenenAbstimmungen
zu den Tagesordnungspunkten 2 bis 5 und 7 bis 11 haben verbind-
lichen, die vorgesehene Abstimmung zu Tagesordnungspunkt 6 hat 
empfehlenden Charakter, und es besteht jeweils die Möglichkeit, mit 
Ja,NeinoderEnthaltungzustimmen.

3. VORAUSSETZUNGENFÜRDIETEILNAHMEANDER
VIRTUELLENHAUPTVERSAMMLUNGUNDDIEAUSÜBUNG
DES STIMMRECHTS

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts sind gemäß § 13 der Satzung nur diejenigen 
Aktionär:innen berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 
25. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) unter der nachstehenden 
Adresse

SMA Solar Technology AG 
c/o Deutsche Bank AG 
Securities Production 
General Meetings 
Postfach 20 01 07 
60605 Frankfurt am Main 
Deutschland

oderperE-Mail:WP.HV@db-is.com

beiderGesellschaftanmelden.

Die Aktionär:innen müssen außerdem die Berechtigung zur Teilnahme 
an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nach-
weisen.FürdenNachweisderBerechtigungisteinNachweisdes
Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut notwendig, der sich 
auf den im Aktiengesetz hierfür vorgesehenen Zeitpunkt beziehen 
muss.AlternativhierzureichteinvomLetztintermediärausgestell-
ter Nachweis gemäß § 67cAbs. 3AktGaus.Gemäß§ 123Abs. 4 
Satz 2AktGhatsichderNachweisaufdenBeginndes21.Tages
vorderHauptversammlung,d.h.aufdenBeginndes11. Mai 2021 
(0:00 Uhr MESZ)(„RecordDate")zubeziehen.WiedieAnmel-
dung muss auch dieser Nachweis des Anteilsbesitzes der Gesell-
schaft unter der vorgenannten Adresse spätestens bis zum Ablauf des 
25. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ)zugehen.DieAnmeldungund
der Nachweis des Anteilsbesitzes bedürfen der Textform (§ 126b 
BGB)undmüssenindeutscheroderenglischerSpracheerfolgen.
AlternativistdieÜbermittlungdesNachweisesgemäß§ 67cAbs. 3, 
1AktGmöglich.

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der virtu-
ellen Hauptversammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als 
Aktionär:in nur, wer sich fristgerecht angemeldet und die Berechti-
gung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
desStimmrechtsnachgewiesenhat.DieBerechtigungzurTeilnahme
und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich 
nach dem im Nachweis enthaltenen Anteilsbesitz der Aktionärin / 
desAktionärszumNachweisstichtag.MitdemNachweisstichtag
gehtkeineSperrefürdieVeräußerbarkeitderAktieneinher.Auch
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im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung der Aktien 
nach dem Nachweisstichtag ist für die Teilnahme und den Umfang 
des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz der Aktionärin / des 
AktionärszumNachweisstichtagmaßgeblich,d.h.Veräußerungen
von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Auswirkungen 
auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-
rechts.UmgekehrtgiltfürErwerbeundZuerwerbevonAktiennach
dem Nachweisstichtag Folgendes: Personen, die zum Nachweisstich-
tag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär:in werden, 
sindnichtteilnahme-undstimmberechtigt.DerNachweisstichtagist
imÜbrigenkeinrelevantesDatumfürdieDividendenberechtigung.

Nach ordnungsgemäßem Eingang der Anmeldung werden den 
Aktionär:innen von der Anmeldestelle sogenannte Zugangskarten 
übersandt.AufjederZugangskartesinddiefürdenZugangzum
passwortgeschützten Aktionärsportal notwendigen Zugangsdaten 
abgedruckt.DieZugangsdatenbestehenausderKennungund
einemPasswort.

Um den rechtzeitigen Erhalt der Zugangskarten sicherzustellen, bitten 
wirdieAktionär:innen,frühzeitigfürdieÜbersendungderAnmel-
dung und des Nachweises des Anteilsbesitzes an die Gesellschaft 
unterdervorgenanntenAdresseSorgezutragen.DieAusübung
sowohl des Fragerechts als auch des Widerspruchsrechts sind aus-
schließlichüberdaspasswortgeschützteAktionärsportalmöglich.

 
4. VERFAHRENFÜRDIESTIMMABGABE

a) Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte

 Aktionär:innen können sich hinsichtlich der Teilnahme an der 
 virtuellen Hauptversammlung und der Ausübung ihres Stimm-
rechts in der virtuellen Hauptversammlung durch einen Bevoll-
mächtigten,z.B.durcheinenIntermediär,einenStimmrechts-
berater, eine  Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer 
Wahlvertretenlassen.

 Auch im Fall einer Stimmrechtsvertretung sind eine fristgerechte 
Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach den 
vorstehendenBestimmungenerforderlich.

 Bevollmächtigen Aktionär:innen mehr als eine Person, so kann 
die Gesellschaft gemäß § 134Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder 
mehrerevondiesenzurückweisen.

 DieErteilungbzw.ÄnderungeinerVollmacht,ihrWiderrufund
der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 
bedürfen der Textform, wenn keine Vollmacht nach § 135 AktG 

erteiltwird.ImFallederBevollmächtigungnach§ 135 AktG 
(Vollmachtserteilung an Intermediäre, Stimmrechtsberater, Aktio-
närsvereinigungen oder geschäftsmäßig Handelnde) sind in der 
Regel Besonderheiten zu beachten, die bei dem jeweils zu Bevoll-
mächtigendenzuerfragensind.

 DerNachweiseinererteiltenBevollmächtigung,ihreÄnderung
oder ihr Widerruf können per Post oder E-Mail bis spätestens 
Sonntag, 30. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) an folgende 
Anschrift oder E-Mail-Adresse übermittelt werden

 SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger 25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2021@itteb.de

 Aktionär:innen, die eine andere Person bevollmächtigen möchten, 
können für die Erteilung einer Vollmacht das Formular verwenden, 
welches nach ordnungsgemäßer Anmeldung und Nachweis des 
Anteilsbesitzeszugeschicktwird.EinentsprechendesFormularsteht
auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.SMA.
de/HauptversammlungzumDownloadzurVerfügung.

 Darüber hinaus können der Nachweis einer erteilten Bevollmächti-
gung,ihreÄnderungoderihrWiderrufderGesellschaftüberdas
passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbar ist, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis zum 
Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung über-
mitteltwerden.

 VorstehendeÜbermittlungswegestehenjeweilsbiszudenvorste-
hend genannten Zeitpunkten auch zur Verfügung, wenn die Ertei-
lung der Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft 
erfolgen soll; ein gesonderter Nachweis über die Erteilung der 
BevollmächtigungerübrigtsichindiesemFall.DerWiderrufoder
dieÄnderungeinerbereitserteiltenVollmachtkönnenebenfallsauf
denvorgenanntenÜbermittlungswegenjeweilsbiszudenvorste-
hend genannten Zeitpunkten unmittelbar gegenüber der Gesell-
schafterklärtwerden.

 Auch Bevollmächtigte können nicht physisch an der Hauptver-
sammlungteilnehmen.SiekönnendasStimmrechtfürdievonihnen
vertretenen Aktionär:innen lediglich im Rahmen ihrer jeweiligen 
Vollmacht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
(Unter-)Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter:innenausüben.DieNutzungdespasswortge-
schützten Aktionärsportals setzt voraus, dass Bevollmächtigte von 
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den Vollmachtgeber:innen die für den Zugang zum passwortge-
schütztenAktionärsportalnotwendigenZugangsdatenerhalten.

b) Stimmrechtsausübung durch die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter:innen

 Aktionär:innen können sich auch durch die von der Gesellschaft 
benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter:innen ver-
tretenlassen.AuchimFalleinerStimmrechtsvertretungsindeine
fristgerechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes 
nachdenvorstehendenBestimmungenerforderlich.

 Die Vollmacht an die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesellschaft, 
ihreÄnderungundihrWiderrufbedürfenderTextform.

 Vollmachten und Weisungen an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter:innen können per Post oder E-Mail bis 
spätestens Sonntag, 30. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) an 
folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse erteilt, geändert oder 
widerrufen werden

 SMA Solar Technology AG 
c/o ITTEB GmbH & Co.KG 
Vogelanger 25 
86937 Scheuring 
E-Mail:sma2021@itteb.de

 Aktionär:innen, die die Stimmrechtsvertreter:innen der Gesell-
schaft bevollmächtigen möchten, können für die Erteilung einer 
Vollmacht das Formular verwenden, welches nach ordnungsge-
mäßer Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes zugeschickt 
wird.EinentsprechendesFormularstehtauchaufderInternetseite
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
zumDownloadzurVerfügung.

 DarüberhinauskönnendieAbgabe,dieÄnderungoderder
Widerruf von Vollmachten und Weisungen an die von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen über das passwort-
geschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite der 
Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbar ist, gemäß den dafür vorgesehenen Verfahren bis 
zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen Hauptversammlung 
vorgenommenwerden.

 Bei einer Bevollmächtigung der von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter:innen müssen diesen in jedem Falle 
WeisungenfürdieAusübungdesStimmrechtserteiltwerden.
DieStimmrechtsvertreter:innensindverpflichtet,entsprechend
denihnenerteiltenWeisungenabzustimmen.Sienehmenkeine
Vollmachten zur Erklärung von Widersprüchen gegen Hauptver-
sammlungsbeschlüsse, zur Stellung von Fragen oder Anträgen 
entgegen.

c) Stimmrechtsausübung im Wege der elektronischen Briefwahl

 Aktionär:innen können ihr Stimmrecht auch im Wege der elek-
tronischen Briefwahl unter Nutzung des passwortgeschützten 

Aktionärsportalsabgeben.AuchindiesemFallsindeinefristge-
rechte Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes nach 
denvorstehendenBestimmungenerforderlich.

 Elektronische Briefwahlstimmen können ausschließlich über das 
passwortgeschützte Aktionärsportal, welches auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung 
erreichbar ist, bis zum Beginn der Abstimmung in der virtuellen 
Hauptversammlung abgegeben, geändert oder widerrufen wer-
den.Eswirddaraufhingewiesen,dassandereKommunikations-
wegefürdieelektronischeBriefwahlnichtzurVerfügungstehen.

 Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen und 
Stimmrechtsberater oder sonstige gemäß § 135Abs. 8 AktG 
gleichgestellte Personen und Institutionen können sich der elektro-
nischenBriefwahlbedienen.

 Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung 
durchgeführt werden, ohne dass dies im Vorfeld der Hauptver-
sammlung mitgeteilt wurde, so gelten sowohl eine an die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen erteilte Wei-
sung als auch eine Stimmabgabe im Wege der elektronischen 
Briefwahl zu diesem Tagesordnungspunkt insgesamt auch als ent-
sprechendeWeisungfürjedenPunktderEinzelabstimmung.

 Wenn Briefwahlstimmen und Vollmachten / Weisungen an die 
von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:innen ein-
gehen,werdenstetsBriefwahlstimmenalsvorrangigbetrachtet.
WenndarüberhinausaufunterschiedlichenÜbermittlungswegen
von einander abweichende Erklärungen eingehen, werden diese 
in folgender Reihenfolge berücksichtigt: (1) per passwortgeschütz-
tem Aktionärsportal, (2) per E-Mail, (3) auf dem Postweg über-
sandteErklärungen.

Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129Abs. 5 AktG

Den Aktionär:innen wird im passwortgeschützten Aktionärsportal 
eine Bestätigung über die Stimmenzählung gemäß § 129Abs. 5 
AktG bereitgestellt, die der Abstimmende innerhalb eines Monats 
nach dem Tag der Hauptversammlung und somit bis zum Ablauf des 
1. Juli2021,24:00UhrMESZ,herunterladenkann.

 
5. VERÖFFENTLICHUNGAUFDERINTERNETSEITEDER

GESELLSCHAFT

Alsbald nach der Einberufung der Hauptversammlung werden über 
unsere Investor Relations Seite im Internet unter http://www.SMA.de/
Hauptversammlung folgende Informationen und Unterlagen zugäng-
lichsein(vgl.§ 124a AktG):

a) Der Inhalt der Einberufung mit der Erläuterung zur  fehlenden 
Beschlussfassung zu Punkt 1 der Tagesordnung und der 
Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte im Zeitpunkt der 
Einberufung;

b) die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen;

20 Weitere Angaben und Hinweise zur Einberufung

SMA Solar Technology AG



c) Formulare, die bei Stimmabgabe durch Vertretung verwendet 
werden können;

d) die Angaben gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 
für die Mitteilung nach § 125AktG. 

6. RECHTEDERAKTIONÄR:INNEN

A) Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122  
Abs. 2 AktG

 Aktionär:innen, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil 
des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag am Grundkapital 
von500.000 Euro erreichen, können verlangen, dass Gegen-
stände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht 
werden.EinsolchesVerlangenistschriftlichoderinelektronischer
Form nach § 126aBGB(d.h.mitqualifizierterelektronischer
 Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft

 SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

 zu richten und muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der 
Hauptversammlung zugehen; der Tag des Zugangs und der Tag 
derHauptversammlungsindnichtmitzurechnen.Letztmöglicher
Zugangstermin ist somit Samstag, der 01. Mai 2021 (24:00 
Uhr MESZ).

B) Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionär:innen nach 
§§ 126Abs. 1, 127 AktG in Verbindung mit § 1Abs. 2 Satz 3 
Covid-19-AuswBekG

 Aktionär:innen können Anträge zu einzelnen Tagesordnungspunk-
tenstellen(vgl.§ 126Abs. 1 AktG); dies gilt auch für Vorschläge 
zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Abschlussprüfern 
(vgl.§ 127AktG).

 Gemäß § 126Abs. 1 AktG sind Anträge von Aktionär:innen 
einschließlich des Namens der Aktionär:innen, der Begründung 
und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung den in § 125 
Abs. 1 bis 3 AktG genannten Berechtigten unter den dort genann-
tenVoraussetzungen(diessindu.a.Aktionär:innen,dieesverlan-
gen) zugänglich zu machen, wenn Aktionär:innen mindestens 14 
Tage vor der Hauptversammlung der Gesellschaft einen Gegen-
antrag gegen einen Vorschlag von Vorstand und / oder Aufsichts-
rat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung mit Begründung 
andieuntenstehendeAdresseübersandthaben.DerTagdes
Zugangsistnichtmitzurechnen.LetztmöglicherZugangstermin
ist somit Montag, der 17. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ).Ein
Gegenantrag braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 
wenn einer der Ausschlusstatbestände gemäß § 126Abs. 2 AktG 
vorliegt.

 Wahlvorschläge von Aktionär:innen nach § 127 AktG brauchen 
nichtbegründetzuwerden.Wahlvorschlägewerdennurzugäng-
lich gemacht, wenn sie den Namen, den ausgeübten Beruf und 
den Wohnort der vorgeschlagenen Person und im Fall einer Wahl 
von Aufsichtsratsmitgliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft 
inanderengesetzlichzubildendenAufsichtsrätenenthalten(vgl.
§ 127 Satz 3i.V.m.§ 124Abs. 3 Satz 4 und § 125Abs. 1 Satz 5 
AktG).Nach§ 127 Satz 1AktGi.V.m.§ 126Abs. 2 AktG gibt 
es weitere Gründe, bei deren Vorliegen Wahlvorschläge nicht 
überdieInternetseitezugänglichgemachtwerdenmüssen.Im
ÜbrigengeltendieVoraussetzungenundRegelungenfürdas
Zugänglichmachen von Anträgen entsprechend, insbesondere gilt 
auch hier Montag, der 17. Mai 2021 (24:00 Uhr MESZ) als 
letzt möglicher Termin, bis zu dem Wahlvorschläge bei der nach-
folgend genannten Adresse eingegangen sein müssen, um noch 
zugänglichgemachtzuwerden.

 Etwaige Anträge (nebst Begründung) oder Wahlvorschläge von 
Aktionär:innen gemäß § 126Abs. 1 und § 127 AktG sind aus-
schließlich zu richten an:

 SMA Solar Technology AG 
Vorstand 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Deutschland 
oderperE-Mail:HV@SMA.de

 Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von 
Aktionär:innen (einschließlich des Namens des Aktionärs / der 
Aktionärin und – im Falle von Anträgen – der Begründung) 
 werden nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 
http://www.SMA.de/Hauptversammlungzugänglichgemacht.
Etwaige Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter 
dergenanntenInternetadressezugänglichgemacht.

 Gegenanträge und Wahlvorschläge, die nach §§ 126Abs. 1, 
127AktGzugänglichzumachensind,geltengem.§ 1Abs. 2 
Satz 3 Covid-19-AuswBekG als in der Hauptversammlung 
gestellt, wenn die den Gegenantrag stellenden oder den Wahl-
vorschlag unterbreitenden Aktionär:innen ordnungsgemäß legiti-
miertundzurHauptversammlungangemeldetsind.

C) Fragerecht der Aktionär:innen gemäß § 1 Absatz 2 Satz 1Nr.3
und Satz 2 Covid-19-AuswBekG

 Abweichend von § 131 AktG haben Aktionär:innen in der virtu-
ellenHauptversammlungam01. Juni2021keinAuskunftsrecht.
Stattdessen haben ordnungsgemäß angemeldete Aktionär:innen 
oder ihre Bevollmächtigten das Recht, im Vorfeld der Haupt-
versammlungFrageneinzureichen.InEinklangmit§ 1 Absatz 
2 Satz 2 Covid-19-AuswBekG entscheidet der Vorstand nach 
pflichtgemäßem,freiemErmessen,inwelcherFormerdieFragen
beantwortet.DerVorstandbehältsichinsoferninsbesonderevor,
eingereichte Fragen einzeln oder mehrere Fragen zusammenge-
fasstzubeantworten.
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 Fragen der Aktionär:innen sind bis spätestens Sonntag, 30. Mai 
2021, 24:00 Uhr MESZ, über das passwortgeschützte Aktio-
närsportal, welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
http://www.SMA.de/Hauptversammlungerreichbar ist, einzurei-
chen.AufanderemWegeodernachAblaufdes30. Mai 2021, 
24:00UhrMESZ,eingereichteFragenbleibenunberücksichtigt.
Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen 
gestelltwerden.

D) Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 
§ 1 Absatz 2 Satz 1Nr.4Covid-19-AuswBekG

 Angemeldete Aktionär:innen sowie ihre Bevollmächtigten, die 
das Stimmrecht im Wege der elektronischen Briefwahl oder durch 
Vollmacht- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter:innen ausgeübt haben, haben 
die Möglichkeit, über das passwortgeschützte Aktionärsportal, 
welches auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://www.
SMA.de/Hauptversammlung zugänglich ist, von Beginn der virtu-
ellenHauptversammlungam01. Juni 2021 an bis zu deren Ende 
gemäß § 245Nr.1AktGi.V.m.§ 1Abs. 2 Satz 1Nr.4Covid-
19-AuswBekG Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptver-
sammlungzurNiederschriftdesamtierendenNotarszuerklären.

E) Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der 
vorgenannten Rechte

 Weitere Einzelheiten zu den Voraussetzungen der Ausübung der 
vorgenannten Rechte und ihren Grenzen sind auf der  Internetseite  
der Gesellschaft unter http://www.SMA.de/Hauptversammlung  
unter„HinweisezudenRechtenderAktionär:innen“veröffentlicht.

F. MöglichkeitzurelektronischenEinreichungvonStellungnahmen
in Form von Videobotschaften

 Aufgrund der Konzeption der virtuellen Hauptversammlung ohne 
physische Teilnahme der Aktionär:innen haben die Aktionär:innen 
nicht die Möglichkeit, sich in der Hauptversammlung zur Tages-
ordnungzuäußern.

 Zur Hauptversammlung angemeldeten Aktionär:innen wird aber 
– über die Vorgaben des § 1Abs. 2 des Covid-19 AuswBekG 
hinaus – die Möglichkeit eingeräumt, vor der Hauptversammlung 
Stellungnahmen in Form von Videobotschaften mit Bezug zur 
Tagesordnungeinzureichen.

 Stellungnahmen von Aktionär:innen sind in Form von Video-
botschaften bis spätestens bis zum Ablauf des 27. Mai 2021 
(24:00 Uhr MESZ) elektronisch über das passwortgeschützte 
Aktionärsportaleinzureichen.DieVideobotschaftmussindeut-
scher Sprache gehalten sein und darf die Dauer von drei Minuten 
nichtüberschreiten.EssindausschließlichsolcheVideobotschaf-
tenzulässig,indenendieAktionär:innenbzw.ihreBevoll-
mächtigten selbst in Erscheinung treten, um die Stellungnahme 
abzugeben.

 Es ist beabsichtigt, die eingereichten Videobotschaften in der 
virtuellen Hauptversammlung, die ordnungsgemäß angemeldete 
Aktionär:innen oder ihre Bevollmächtigten live in Bild und Ton 
über das passwortgeschützte Aktionärsportal verfolgen können, 
einzuspielen.MitdemEinreichenerklärensichdieAktionär:innen
bzw.ihreBevollmächtigtendamiteinverstanden,dassdieVideo-
botschaftunterNennungihresNamenswährendderÜbertra-
gungdervirtuellenHauptversammlungeingespieltwird.

 Zum Hochladen von Videobotschaften werden im passwortge-
schütztenAktionärsportalweitereErläuterungenveröffentlicht.

 Anträge, Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung in den einge-
reichten Stellungnahmen werden nicht berücksichtigt. 
Diese sind ausschließlich auf den in dieser Einberufung 
gesondert beschriebenen Wegen einzureichen.

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit zum Hoch-
laden von Videobotschaften ein freiwilliges Angebot der Gesell-
schaft an die Aktionär:innen darstellt, das über die gesetzlichen 
Vorgabenhinausgeht.EsbestehtkeinRechtsanspruchaufdas
Einspielen einer Videobotschaft während der virtuellen Hauptver-
sammlung.DieGesellschaftbehältsichinsbesonderevor,Video-
botschaften ohne Bezug zur Tagesordnung der Hauptversamm-
lung sowie Stellungnahmen, die in Inhalt und Darstellung einem 
zulässigen Redebeitrag in der Hauptversammlung nicht entspre-
chen, oder Videobotschaften mit beleidigendem, strafrechtlich 
relevantem, offensichtlich falschem oder irreführendem Inhalt 
währenddervirtuellenHauptversammlungnichteinzuspielen.
Gleiches gilt für Videobotschaften, die drei Minuten überschrei-
ten oder die nicht bis zu dem vorstehend genannten Zeitpunkt 
hochgeladenwurden.EbensobehältsichdieGesellschaftvor,
pro Aktionär:in nicht mehr als eine Videobotschaft während der 
virtuellenHauptversammlungeinzuspielen.

 Um eine zügige Abwicklung der virtuellen Hauptversammlung 
gewährleisten zu können, behält sich die Gesellschaft vor, Video-
botschaften auszuwählen, die in der virtuellen Hauptversamm-
lungeingespieltwerden.DieAuswahlwirdderVorstandnach
pflichtgemäßemErmessenvornehmenunddabeiinsbesondere
die Sachnähe des Inhalts zu den Gegenständen der Tagesord-
nung, den Umstand, inwieweit der Beitrag gegenüber anderen 
eingespielten Beiträgen neue Aspekte oder Beurteilungen enthält, 
die Zahl der vom Einreichenden vertretenen Aktionär:innen oder 
Aktien sowie Dauer und Ton- und Bildqualität der Videobotschaft 
berücksichtigen. 

7. HINWEISZUMDATENSCHUTZFÜRDIETEILNEHMERDER
HAUPTVERSAMMLUNGDERSMASOLARTECHNOLOGYAG

Die SMA Solar Technology AG, Sonnenallee 1, 34266 Niestetal, 
verarbeitet als Verantwortlicher personenbezogene Daten der 
Aktionär:innen (Name und Vorname, Anschrift, E-Mail-Adresse, 
Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer 
der Zugangskarte) sowie gegebenenfalls personenbezogene 
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Daten der Aktionärsvertreter auf Grundlage der geltenden Daten-
schutzgesetze.DieVerarbeitungderpersonenbezogenenDaten
ist für die Teilnahme an der Hauptversammlung der SMA Solar 
Technology AGrechtlichzwingenderforderlich.Rechtsgrund-
lage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe 
c)Datenschutzgrundverordnung(DS-GVO)i.V.m.§§ 67, 118 ff.
 Aktiengesetz sowie in Verbindung mit § 1desCovid-19-AuswBekG.
Darüber hinaus können Datenverarbeitungen, die der Organisa-
tion der virtuellen Hauptversammlung dienlich sind, auf Grundlage 
überwiegender berechtigter Interessen erfolgen (Artikel 6 Absatz 
1 Satz 1BuchstabefDS-GVO).DieSMA Solar Technology AG 
erhält die personenbezogenen Daten der Aktionär:innen in der 
Regel über die Anmeldestelle von dem Kreditinstitut, das die 
Aktionär:innen mit der Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben 
(sog.Depotbank).DieSMA Solar Technology AG überträgt die 
HauptversammlungimInternet.Hierbeikönnendiepersonenbe -
zogenen Daten von Teilnehmern verarbeitet werden, die zuvor 
AnträgeundFrageneingereichthaben.Rechtsgrundlagefürdiese
VerarbeitungistArt.6(1)S.1lit.f)DS-GVO.

Für die virtuelle Hauptversammlung werden zusätzliche personen-
bezogeneDateninsogenannten„Logfiles“verarbeitet,umdieVir-
tualisierung technisch zu ermöglichen und deren Administration zu 
vereinfachen.Diesbetrifftz.B.IhreIP-Adresse,denvonIhnenver-
wendetenWebbrowsersowieDatumundUhrzeitdesAufrufs.Die
Gesellschaft verwendet diese Daten zu keinen anderen Zwecken 
alshierangegeben.

Die von der SMA Solar Technology AG für die Zwecke der Ausrich-
tung der Hauptversammlung beauftragten Dienstleister verarbeiten 
die personenbezogenen Daten der Aktionär:innen ausschließlich 
nach Weisung der SMA Solar Technology AG und nur soweit dies 
für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich 
ist.AlleMitarbeiter:innenderSMA Solar Technology AG und die 
Mitarbeiter:innen der beauftragten Dienstleister, die Zugriff auf 
personenbezogene Daten der Aktionär:innen haben und / oder 
dieseverarbeiten,sindverpflichtet,dieseDatenvertraulichzu
behandeln.DarüberhinaussindpersonenbezogeneDatenvon
Aktionär:innenbzw.Aktionärsvertretern,dieanderHauptversamm-
lung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (insbe-
sondere das Teilnehmerverzeichnis, § 129 Aktiengesetz) für andere 
Aktionär:innenundAktionärsvertretereinsehbar.Diesgiltauchfür
Fragen,dieAktionär:innenbzw.Aktionärsvertretergegebenenfalls
vorab gestellt haben (§ 1 Absatz 2 Satz 1Nr.3Covid-19-Ausw-
BekG).DieSMA Solar Technology AG löscht die personenbezo-
genen Daten der Aktionär:innen im Einklang mit den gesetzlichen 
Regelungen, insbesondere wenn die personenbezogenen Daten für 
die ursprünglichen Zwecke der Erhebung oder Verarbeitung nicht 
mehr notwendig sind, die Daten nicht mehr im Zusammenhang mit 
etwaigen Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren benötigt werden 
undkeinegesetzlichenAufbewahrungspflichtenbestehen.

Unter den gesetzlichen Voraussetzungen haben die Aktionär:innen 
das Recht, Auskunft über ihre verarbeiteten personenbezogenen 
DatenzuerhaltenunddieBerichtigungoderLöschungihrerperso -
nenbezogenen Daten oder die Einschränkung der Verarbeitung zu 
beantragen.ZudemstehtdenAktionär:inneneinBeschwerderecht

bei den Aufsichtsbehörden zu (Der Hessische Beauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit, Gustav-Stresemann-Ring 1, 
65189Wiesbaden,poststelle@datenschutz.hessen.de).

Für Anmerkungen und Rückfragen zu der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten erreichen Aktionär:innen den Datenschutzbe-
auftragten der SMA Solar Technology AG unter:

SMA Solar Technology AG 
Datenschutzbeauftragter 
Sonnenallee 1 
34266 Niestetal 
Tel: 0561 9522 3636 
E-Maildatenschutz@sma.de 

8. TECHNISCHEHINWEISEZURTEILNAHMEANDER
VIRTUELLENHAUPTVERSAMMLUNG

Für die Verfolgung der virtuellen Hauptversammlung sowie zur Nut-
zung des Aktionärsportals und zur Ausübung von Aktionärsrechten 
benötigen Sie eine Internetverbindung und ein internetfähiges Endge-
rät.UmdieBild-undTonübertragungderHauptversammlungoptimal
wiedergeben zu können, wird eine stabile Internetverbindung mit 
einerausreichendenÜbertragungsgeschwindigkeitempfohlen.

Nutzen Sie zum Empfang der Bild- und Tonübertragung der virtuellen 
Hauptversammlung einen Computer, benötigen Sie einen Browser 
undLautsprecheroderKopfhörer.

Für den Zugang zum internetgestützten Aktionärsportal der Gesell-
schaftbenötigenSieIhreZugangsdaten.Diesebefindensichaufder
Zugangskarte, welche Ihnen nach ordnungsgemäßer Anmeldung 
zugeschicktwird.

Um das Risiko von Einschränkungen bei der Ausübung von Aktionärs-
rechten durch technische Probleme während der virtuellen Haupt-
versammlung zu vermeiden, empfehlen wir Ihnen, insbesondere Ihr 
StimmrechtbereitsvorBeginnderHauptversammlungauszuüben.
DasAktionärsportalstehtIhnenabDienstag,den11. Mai 2021 zur 
Verfügung.

Weitere Einzelheiten zum Aktionärsportal und den Anmelde- und 
Nutzungsbedingungen stehen den Aktionär:innen im Aktionärsportal 
zurVerfügung. 

9. HINWEISZURVERFÜGBARKEITDERBILD-UND
TONÜBERTRAGUNG

Die Aktionär:innen können die gesamte Hauptversammlung per 
Bild-undTonübertragungimInternetverfolgen.DieBild-undTon-
übertragung der Hauptversammlung und die Verfügbarkeit des 
internetgestützten Aktionärsportals kann nach dem heutigen Stand 
der Technik aufgrund von Einschränkungen der Verfügbarkeit des 
Telekommunikationsnetzes und der Einschränkung von Internetdienst-
leistungen von Drittanbietern Schwankungen unterliegen, auf welche 
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dieGesellschaftkeinenEinflusshat.DieGesellschaftkanndaher
keine Gewährleistungen und Haftung für die Funktionsfähigkeit und 
ständige Verfügbarkeit der in Anspruch genommenen Internetdienste, 
der in Anspruch genommenen Netzelemente Dritter, der Bild- und 
Tonübertragung sowie den Zugang zum Aktionärsportal und des-
sengenerelleVerfügbarkeitübernehmen.DieGesellschaftüber-
nimmt auch keine Verantwortung für Fehler und Mängel der für die 
Durchführung der Hauptversammlung über das Internet eingesetzten 
Hard- und Software einschließlich solcher der eingesetzten Dienst-
leistungsunternehmen,soweitnichtVorsatzvorliegt.DieGesellschaft
empfiehltihrenAktionär:innenausdiesemGrund,frühzeitigvonden
oben genannten Möglichkeiten zur Ausübung ihrer Aktionärsrechte 
Gebrauchzumachen.SofernesDatenschutz-oderSicherheits-
erwägungen zwingend erfordern, muss sich der Versammlungsleiter 
der Hauptversammlung vorbehalten, die Durchführung der Haupt-
versammlungzuunterbrechen.
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III.ABeschreibungdesVergütungssystems
für die Vorstandsmitglieder

1. GRUNDSÄTZEDESVERGÜTUNGSSYSTEMS

Das System der Vorstandsvergütung ist so konzipiert, dass es wesent-
lich zur Förderung der Geschäftsstrategie sowie zur langfristigen und 
nachhaltigen positiven Entwicklung der SMA Solar Technology AG 
beiträgt.DasSystemwurdevomAufsichtsratsplenumbeschlossen.
Es ist Grundlage für alle Vergütungsvereinbarungen mit Vorstands-
mitgliedern der SMA Solar Technology AG, deren Bestellung nach 
dem1. Januar2021neuerfolgtoderverlängertwird.DerAufsichts-
rat überprüft regelmäßig das Vergütungssystem für den Vorstand und 
legtZielvorgabenfürdievariablenVergütungsbestandteilefest.Das
Gremium orientierte sich bei der Gestaltung des nachfolgend dar-
gestellten Vergütungssystems und der Festlegung der Vorstandsver-
gütunginsbesondereannachfolgendunter1.1bis1.4dargestellten
Grundsätzen:

1.1 Grundsatz1–UnterstützungderKonzernstrategie

 Mit der Strategie 2025 hat sich SMA klare und ambitionierte 
ZielefürdienächstenJahregegeben.

 Das Vergütungssystem des Vorstands incentiviert die Vorstands-
mitglieder zur nachhaltigen und langfristigen Erreichung dieser 
Ziele,indemderenErfüllungsgraddeutlichenEinflussaufdie
Höhe der tatsächlich an den Vorstand zu zahlenden Vergütung 
hat.InsbesonderedieAbschnitte1.4,4.2.1und4.3.1stellen
dar, welche Zielthemen für die Zielvereinbarungen mit dem 
Vorstandgenutztwerden.SoweitindiesenAbschnittenein
Katalog von Zielkriterien beschrieben ist, wird der Aufsichtsrat bei 
Festlegung konkreter Zielkriterien diejenigen auswählen, welche 
zum Zeitpunkt der Festlegung jeweils den größtmöglichen Beitrag 
zurFörderungderGeschäftsstrategieleisten. 

1.2 Grundsatz2–Angemessenheitimhorizontalenundvertikalen
Vergleich

 Die Vergütung der Vorstandmitglieder ist wettbewerbsfähig 
und marktüblich, wobei einerseits zum Vergleich Unternehmen 

ähnlicher Größe und Komplexität herangezogen werden und 
andererseits das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergü-
tung des oberen Führungskreises und der Belegschaft insgesamt, 
dabeiauchinderzeitlichenEntwicklung,betrachtetwerden.Die
wirtschaftlicheLagederGesellschaftwirdimVergütungssystem
berücksichtigt.DurcheineVerknüpfungdesSystemsfürdie
Vorstandsvergütung mit dem Vergütungssystem für die Führungs-
kräfte ist sichergestellt, dass beide Systeme vergleichbare Ziele 
incentivieren.

1.3 Grundsatz3–Leistungsbezogenheit

 Die Höhe der Vorstandsvergütung hängt zu einem wesentlichen 
Teil vom Erreichungsgrad bestimmter Zielkriterien ab, wodurch 
dieVergütungmitderLeistungdesjeweiligenVorstandsmitglieds
verknüpftwird.EinehoheLeistungwirktvergütungserhöhend,
währendeinniedrigerZielerreichungsgradzueinersignifikanten
SenkungderVergütungführt.

1.4 Grundsatz4–LangfristigeundnachhaltigeAusrichtung

 Das Vergütungssystem fördert insbesondere die langfristige und 
nachhaltigeEntwicklungderGesellschaftundderenWertes.Aus
diesem Grund ist die langfristige variable Vergütung deutlich 
höheralsdiekurzfristigevariableVergütung.

 Zudem sind in den Zielvorgaben für die langfristige variable 
Vergütungstetsauchnicht-finanzielleZiel-Kriterienhinsichtlich
Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Ziele) enthalten, welche 
die Entscheidungen im Sinne der nachhaltigen Unternehmens-
entwicklunghonorieren.

2. VERFAHRENZURFESTLEGUNG,ÜBERPRÜFUNGUND
UMSETZUNGDESVERGÜTUNGSSYSTEMS

Der Aufsichtsrat setzt das System der Vorstandsvergütung in Einklang 
mit den gesetzlichen Vorgaben in §§ 87Abs. 1,87aAbs. 1AktGfest.
DabeiwirdderAufsichtsratvonseinemPräsidialausschussunterstützt.
Dieser entwickelt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben 
sowie der Empfehlungen des DCGK in seiner jeweils geltenden Fas-
sung Empfehlungen zum System der Vorstandsvergütung, über die 
vom Aufsichtsrat im Zuge seiner Beschlussfassung ausführlich beraten 
wird.PräsidialausschussundAufsichtsratkönnenbeiBedarfexterne

III. VERGÜTUNG DER 
MITGLIEDER DES VORSTANDS 
UND DES AUFSICHTSRATS
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Beraterhinzuziehen,dievonZeitzuZeitgewechseltwerden.Bei
deren Mandatierung wird auf ihre Unabhängigkeit vom Vorstand und 
vomUnternehmengeachtet.DiegeltendenRegelungendesAktien-
gesetzes und des DCGK sowie der Geschäftsordnung des Aufsichts-
ratszurBehandlungvonInteressenkonfliktenimAufsichtsratwerden
auchbeimVerfahrenzurFest-undUmsetzungsowiezurÜberprü-
fungdesVergütungssystemsbeachtet.

Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der 
HauptversammlungzurBilligungvorgelegt.

Billigt die Hauptversammlung das jeweils zur Abstimmung gestellte 
Vergütungssystem nicht, wird nach § 120aAbs. 3 AktG spätestens in 
der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung ein überprüf-
tesVergütungssystemzumBeschlussvorgelegt.

DerPräsidialausschussbereitetdieregelmäßigeÜberprüfungdes
Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder durch den Auf-
sichtsratvor.Soweiterforderlich,empfiehlterdemAufsichtsrat
ÄnderungendesSystems.BeijederwesentlichenÄnderungdes
Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 
 Vergütungssystem nach § 120aAbs. 1 Satz 1 AktG der Haupt-
versammlungzurBilligungvorgelegt. 

3. ERMITTLUNGDERKONKRETENZIEL-GESAMTVERGÜTUNG
(STRUKTUR UND HÖHE)

Der Aufsichtsrat legt im Einklang mit dem Vergütungssystem jeweils 
für den Zeitraum der Bestellung eines Vorstandmitgliedes zum Vor-
stand der Gesellschaft die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes 
Vorstandsmitgliedfest.Richtschnurhierfürist,dassdiejeweilige
Vergütung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und 
LeistungendesVorstandsmitgliedssowiezurLagederGesellschaft
steht, die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigt 
und auf eine langfristige und nachhaltige Entwicklung der SMA Solar 
Technology AGausgerichtetist.ZudiesemZweckwerdensowohl
externe als auch interne Vergleichsbetrachtungen angestellt: 

3.1 Horizontaler(externer)Vergleich

 ZurBeurteilungderAngemessenheitundÜblichkeitderkonkreten
Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder im Vergleich zu an-
deren Unternehmen zieht der Aufsichtsrat Vergütungsdaten von 
UnternehmendesS-Daxheran.SoweitderAufsichtsratUnterneh-
men aus anderen Indizes oder nicht-börsennotierte Unternehmen 
heranzieht,werdendieseimVergütungsberichtoffengelegt.

3.2 Vertikaler(interner)Vergleich

 Der vertikale Vergleich betrifft das Verhältnis der Vorstands-
vergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises und der 
 Belegschaft der Gesellschaft, wobei auch die zeitliche Entwick-
lungberücksichtigtwird.

 Den oberen Führungskreis hat der Aufsichtsrat zu diesem Zweck 
dergestalt festgelegt, dass er die Führungsebenen unterhalb des 

Vorstands umfasst, die gemäß des internen Job-Grading-Models 
zum Kreis der zwei obersten Führungsebenen unterhalb des 
Vorstandesgehören.DieweitereBelegschaftumfasstdieübrigen
festangestelltenMitarbeiter:inneninDeutschland.

 Im Falle von wesentlichen Verschiebungen der Relationen zwischen 
der Vergütung des Vorstands und der Vergleichsgruppen prüft 
der Aufsichtsrat die Ursachen und nimmt bei Fehlen sachlicher 
Gründe gegebenenfalls eine Anpassung der Vorstands vergütung 
vor.

3.3 DifferenzierungnachAnforderungsprofil

 Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei der Höhe der Ziel-Gesamt-
vergütung die Funktion und den Verantwortungsbereich des 
einzelnenVorstandsmitglieds.NachpflichtgemäßemErmessen
desAufsichtsratssinddaherfunktionsspezifischeDifferenzierun-
gen zulässig, bei denen Kriterien wie Marktüblichkeit, Erfahrung 
des jeweiligen Vorstandsmitglieds und verantwortetes Vorstands-
ressortzuberücksichtigensind.

3.4 Höchstgrenzen/Maximal-Gesamtvergütung

 Zusätzlich hat der Aufsichtsrat entsprechend der Anforderung des 
§87aAbs.1Satz2Nr.1AktGeinebetragsmäßigeHöchst-
grenze für die Summe aller Vergütungskomponenten einschließ-
lich Nebenleistungen und Versorgungsaufwände festgelegt 
(nachfolgend„Maximalvergütung“).

 Die Maximalvergütung beträgt für den Vorstandssprecher Euro 
2,3Mio.undfürdieübrigenordentlichenVorstandsmitglieder
jeweils1,65Mio.DieseHöchstgrenzenbeziehensichjeweils
auf die Summe aller Zahlungen und sonstigen geldwerten Vor-
teile, die aus den Vergütungsregelungen für ein Geschäftsjahr 
resultieren.

 Die Maximalvergütung stellt nicht die vom Aufsichtsrat angestrebte 
oder zwingend als angemessen angesehene Vergütungshöhe 
dar.SiesetztlediglicheinenabsolutenRahmennachoben,um
eineunverhältnismäßighoheVorstandsvergütungzuvermeiden.
Sie ist daher deutlich von der Ziel-Gesamtvergütung zu unter-
scheiden.

3.5 Überblick:StrukturundKomponentenderZiel-Gesamtvergütung

 Das Vergütungssystem sieht grundsätzlich feste erfolgsunabhängi-
gesowievariableerfolgsabhängigeVergütungsbestandteilevor.

 Die festen erfolgsunabhängigen Vergütungsbestandteile um-
fassendieaufzwölfMonatsgehälteraufgeteiltejährlichefixe
Grundvergütung, Sonderzahlungen sowie Sachbezüge und 
sonstigeNebenleistungen.

 Die variablen erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteile umfas-
sen eine kurzfristige Vergütungskomponente (Jahresbonus) sowie 
einelangfristigeVergütungskomponente(langfristigerBonus).Für
die variablen Vergütungsbestandteile werden vor Beginn jedes 
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Geschäftsjahrs durch den Aufsichtsrat mit Blick auf die strategi-
schen Ziele, die Nachhaltigkeitsziele, die Vorgaben aus §§ 87, 
87a AktG und den DCGK in seiner jeweiligen Fassung Zielkriteri-
en festgesetzt, deren Erreichungsgrad die Höhe der tatsächlichen 
Auszahlungbestimmt.

 DielangfristigenwiediefinanziellenkurzfristigenZielewerden
hierbei in der Regel für alle Vorstandsmitglieder einheitlich 
festgelegt,diekurzfristigennicht-finanziellenZielewerdeninder
Regel bezogen auf das jeweilige Vorstandsmitglied gesondert 
festgelegt.

 Die Anteile der einzelnen Vergütungsbestandteile werden 
nachfolgend in prozentualen Bandbreiten bezogen auf die 
Gesamt-Zielvergütungangegeben.DiekonkretenAnteilekönnen
in Abhängigkeit von der funktionalen Differenzierung sowie einer 
etwaigenAnpassungimRahmenderjährlichenÜberprüfungder
Vergütungvariieren.BeimVorstandssprechertragendiejährliche
erfolgsunabhängigefixeVergütung(ohneSonderzahlungen)zwi-
schen55%und65%,derJahresbonuszwischen12,25%und
20,25%,derlangfristigeBonuszwischen19,25%und29,25%
zurGesamt-Zielvergütungbei.Beidenübrigenordentlichen
Vorstandsmitgliedernmachtdiejährlicheerfolgsunabhängigefixe
Vergütung(ohneSonderzahlungen)zwischen55%und65%,
derJahresbonuszwischen12,25%und20,25%,derlangfristi-
geBonuszwischen19,25%und29,25%derGesamt-Zielver-
gütung aus, wobei der Aufsichtsrat bei neu bestellten Vorstands-
mitgliedern für die ersten 3 Jahre unter Berücksichtigung der 
Berufs-undLebenserfahrungdesneuenVorstandsmitgliedsoder
ausdenunter4.1.3genanntenGründenvondenvorstehenden
Bandbreitenabweichendarf.

4. VERGÜTUNGSBESTANDTEILEIMDETAIL

4.1 ErfolgsunabhängigefixeVergütung

 4.1.1Grundvergütung

 Die Grundvergütung ist eine auf das gesamte Geschäftsjahr 
bezogenefixeVergütung,dieinzwölfgleichhohenMonatsraten
ausgezahltwird.

 4.1.2Nebenleistungen

Die den Vorständen im Zusammenhang mit ihrer Vorstandstätig-
keit gewährten Nebenleistungen umfassen im Wesentlichen:
• firmenseitiggewährteSachbezüge,wiedieBereitstellung

eines Dienstwagens auch zur privaten Nutzung,
• Zuschüsse zu Versicherungen, wie Beiträge zu einer ange-

messenen Unfallversicherung sowie zur Renten-, Kranken- 
undPflegeversicherung,

• eine angemessene D&O-Versicherung mit Selbstbehalt 
gemäß§93Abs.2Satz3AktG,

• Kostenübernahme für Vorsorgeuntersuchungen,
• sowieggf.weitereüblicheundangemesseneNeben-

leistungen.

4.1.3Sonderzahlungen(PrämienfürbesondereLeistungenund
Zusagen im Zusammenhang mit dem Beginn der Tätigkeit oder 
einer Dienstsitzänderung)

 Die Gesellschaft kann als Sonderzahlungen Prämien an die 
VorstandsmitgliederinAnerkennungfürbesondereLeistungen
gewähren.SolchePrämiengeltenalsfreiwilligeLeistungen,auf
die ein Rechtsanspruch nicht besteht und durch die auch für die 
ZukunfteinRechtsanspruchnichterworbenwird.

 Die Gesellschaft kann weiterhin angemessene marktübliche 
Zusagen im Zusammenhang mit dem Beginn der Tätigkeit im Vor-
standbeziehungsweisederÄnderungdesDienstsitzeserteilen,
insbesonderedurchÜbernahmevonUmzugskostenoderzeitlich
befristet von Kosten einer Zweitwohnung, oder einen Ausgleich 
fürdenVerfallvonLeistungendesVorarbeitgebersgewähren.

4.2 KurzfristigevariableVergütung–Jahresbonus

 Die Vorstandsmitglieder erhalten einen Jahresbonus, dessen 
Höhe sich am Erreichungsgrad von durch den Aufsichtsrat 
jährlichneufestgelegtenZielenbemisst.MitjedemVorstands-
mitglied ist im Dienstvertrag ein Zielbetrag für den Jahresbonus 
unterBerücksichtigungeinesZielerreichungsgradesvon100%
(„Basiszielbetrag“) vereinbart, der im Falle einer Zielüberschrei-
tungbismaximal150%(Cap)gewährtwird.

 4.2.1FinanzielleundnichtfinanzielleLeistungskriterien

 Die Höhe des in einem Geschäftsjahr auszuzahlenden Jahresbo-
nus hängt davon ab, inwieweit ein Vorstandsmitglied die Ziele 
erreicht, die der Aufsichtsrat für dieses Vorstandsmitglied als 
LeistungskriterienimSinnedes§87aAbs.1Satz2Nr.4AktG
festlegt.

 Dabei werden jeweils zwei auf das Gesamtunternehmen bezo-
genefinanzielleKomponentenwiefolgtfestgelegt:

1. Alserste,unabänderlicheKomponentewirdjährlichein
finanziellesLeistungszielbezogenaufdasErgebnisvor
Ertragssteuerung („EBIT“) gemäß des vom Abschlussprüfer 
geprüftenKonzernabschlusseseinesGeschäftsjahres(finan-
ziellesKriterium)festgelegt.

2. AlszweiteKomponentelegtderAufsichtsrateinweiteres,
inderRegeljährlichwechselndesfinanziellesLeistungsziel
unter Berücksichtigung der aktuellen Geschäftsstrategie aus 
denjenigenvomUnternehmenermitteltenfinanziellenKenn-
zahlen fest, die wichtige Gradmesser für das Wachstums-, 
Ertrags-,VermögensoderFinanzprofildesKonzernssind,
wie beispielsweise

 a.den„Umsatz“,
 b.den„FreeCashflow“,
 c.das„WorkingCapital“,
 d.die„Kapitalrendite-ROCE“etc.,
 jeweils gemäß des vom Abschlussprüfer geprüften Konzern-

abschlusseseinesGeschäftsjahres.
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 Als dritte Komponente legt der Aufsichtsrat zwei Ziele bezo-
genaufdiejeweilige„PersönlicheLeistung“proVorstands-
mitgliedfest,diezumindestens50%ausnichtfinanziellen
Kriterienbestehen.

 Die Zielwerte aller drei Komponenten werden vom Aufsichts-
rat geschäftsjährlich vorab neu festgelegt, ebenso wie die 
jeweiligenWerte,dieeinerseitsdenCapvon150%sowie
andererseits die Untergrenze bilden, ab deren Unterschrei-
tenderjeweiligeBonusanteilvollständigentfällt.Beider
Festlegungderpersönlichen,nicht-finanziellenLeistungskri-
teriendefiniertderAufsichtsratdabeiZieleauseinemoder
mehreren der nachfolgenden Bereiche, um insbesondere die 
nachhaltige Entwicklung des Unternehmens zu incentivieren:

• Organisations-undKulturentwicklung(z.B.Entwick-
lung der unternehmensinternen Wertekultur, Diversity, 
Mitarbeitenden-Zufriedenheit, fachbereichsübergreifende 
Zusammenarbeit).

• Förderung der Nachhaltigkeit des Unternehmens  
(z.B.ErhöhungderQualitätundLebensdauerderProdukte;
Verringerung des Ressourcenbedarfs)

• MarkterschließungundKundenorientierung(z.B.neue
Märkte, neue Produkt- oder Kundensegmente);

• Unternehmensentwicklung(z.B.Reorganisation,Effizienz-
steigerung, strategische Allianzen)

 DieLeistungskriterienunddieZielerreichungfürdiepersön-
lichenZielesollennachvollziehbarundverifizierbarsein.

 EinenachträglicheÄnderungderZielwerteundderVer-
gleichsparameterist–vorbehaltlichderRegelungin5.2–
ausgeschlossen.

 4.2.2GewichtungundBerechnung

 DieKomponente(1)„EBIT“fließtzu40Prozent,dieKompo-
nente(2)fürein„weiteresfinanziellesLeistungsziel“unddie
Komponente(3)fürdie„PersönlicheLeistung“fließenjezu30
ProzentindenJahresbonusein.

 Jede der 3 Komponenten kann jeweils bis zu 150 Prozent erfüllt 
werden.BeiUnterschreitenvonfestgelegtenUntergrenzen
derjeweiligenKomponentenwerdendiesemit„0“gewertet.
Zwischenwertesindlinearzuermitteln.Erreichtdergewichtete
Durchschnitt der Prozentwerte der Komponenten 100 Prozent, 
entsteht ein Anspruch auf den vollen vereinbarten Zielbetrag für 
denJahresbonus.EineÜbererfüllungdervereinbartenZieleführt
ggf.insgesamtzueinemhöherenJahresbonusbiszurErreichung
desCapfürdenJahresbonus.

 4.2.3Auszahlung

 Nach dem Ende des Geschäftsjahrs wird die Zielerreichung für 
jedesfinanzielleLeistungskriteriumaufGrundlagedesgeprüften
KonzernabschlussesderSMAAGerrechnet.Fernerbewertet
derAufsichtsratdenErfüllungsgradderpersönlichenZiele.Das

Ergebnis wird entsprechend der vorstehend beschriebenen 
Gewichtung mit dem (anteiligen) Zielbetrag für den Jahresbonus 
multipliziertundsoderBruttowertdesJahresbonusfestgestellt.

 Erstreckt sich die Tätigkeit des Vorstandsmitglieds nicht auf ein 
volles Geschäftsjahr, erhält es zum ursprünglich vorgesehenen 
Auszahlungszeitpunkt für jeden Monat des Geschäftsjahrs, in 
dem es tätig war, ein Zwölftel der für das gesamte  Geschäftsjahr 
auf Basis der ursprünglich festgelegten Ziele und Vergleichs-
parameterermitteltenkurzfristigenvariablenVergütung.

 SoweitderBrutto-Jahresbonusdenin4.2definiertenBasis-
zielbetrag überschreitet, ist das betreffende Vorstandsmitglied 
verpflichtet,dendarüberhinausgehendenBruttobetragdes
Jahresbonuszu40%unverzüglichnachAuszahlungundunter
Beachtung der jeweils geltenden gesetzlichen Regelungen – 
namentlich der Bestimmungen über Insider- und Eigengeschäfte 
̵inAktienderGesellschaftzuinvestierenunddiesejeweils
für einen Mindestzeitraum von 3 Jahren ab Tag des Erwerbs 
rechtlichundwirtschaftlichzuhalten.

 4.2.4FörderungderGeschäftsstrategieundlangfristigenUnter-
nehmensentwicklung

 DieLeistungskriteriensollendieVorstandsmitgliederzurWert-
schaffungundzumErreichenbzw.zumÜbertreffenderkurzfris-
tigenwirtschaftlichenZieleincentivieren.DiepersönlichenZiele
geben dem Aufsichtsrat zusätzlich die Möglichkeit, individuelle 
oderkollektiveLeistungendesVorstandsanhandnichtfinanzi-
ellerLeistungskriterienzuberücksichtigen,diefürdieoperative
UmsetzungderUnternehmensstrategiemaßgeblichsind.

 Der Jahresbonus soll auch die Gesamtverantwortung aller 
Vorstandsmitglieder für den Konzern wiedergeben und die 
ZusammenarbeitunterdenUnternehmensbereichenfördern.
Aus diesem Grund wird für alle Vorstandsmitglieder einheitlich 
die Erreichung des EBIT-Ziels anhand der für den SMA-Konzern 
ermittelten Kennzahl gemessen und insoweit keine weitere 
UnterteilungnachUnternehmenseinheitenvorgenommen.Die
weiterefinanzielleKomponentesowiediepersönlichenZiele
der Vorstandsmitglieder können zudem für die Vorstandsmitglie-
derganzoderteilweiseübereinstimmen.

4.3 LangfristigevariableVergütung–langfristigerBonus

 4.3.1GrundzügeundErmittlung

 DieVorstandsmitgliedererhalteneinenlangfristigenBonus.

 Mit jedem Vorstandsmitglied wird im Dienstvertrag ein Zielbe-
trag für den Jahreswert des langfristigen Bonus unter Berück-
sichtigungeinesZielerreichungsgradesvon100%fürdie
finanziellenLeistungszielesowieunterBerücksichtigungeines
Diskretionären Faktors von 1,0 für die Berücksichtigung der nicht 
finanziellenLeistungszielevereinbart(=Basiszielbetrag).

28 Beschreibung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder

SMA Solar Technology AG



 Der jährliche langfristige Bonus kann unter Berücksichtigung  eines 
Zielerreichungsgradesvonmaximal150%(Zielerreichungs-Cap)
sowie eines Diskretionären Faktors von 0,8 bis maximal 1,2 
insgesamtmaximal180%(Bonus-Cap)desBasiszielbetrags
nach folgender Formel ausmachen:

 BasiszielbetragxZielerreichungsgrad(0%bismax.150%)x
Diskretionärer Faktor (0,8 bis 1,2)

 Der langfristige Bonus soll das langfristige Engagement der Vor-
standsmitglieder für das Unternehmen und die Erreichung der 
GeschäftsstrategiesowiedasnachhaltigeWachstumfördern.
Daher wurden die nachfolgend dargestellten Kriterien gewählt, 
welchedieseZieleausSichtdesAufsichtsratesfördern.

 Der Zielerreichungsgrad ergibt sich aus der Erreichung von 
einbiszweilangfristigenfinanziellenLeistungszielen,dieder
Aufsichtsratfestlegt,sowieggf.auchderenGewichtung,die
zwischen20:80und50:50liegenmuss.DerAufsichtsratwählt
dasbzw.diefinanzielle(n)Leistungsziel(e)unterBerücksich-
tigung der langfristigen Geschäftsstrategie aus denjenigen 
finanziellenKennzahlen,diewichtigeGradmesserfürdas
langfristigeWachstums-,Ertrags-,VermögensoderFinanzprofil
des Konzerns sind, wie beispielsweise

e. den„Umsatz“,
f. die„EBIT-Marge“bzw.„EBITDA-Marge“,
g. den„FreeCashflow“,
h. die„Kapitalrendite-ROCE“,
i. die„Aktienrendite“etc.,

 ggf.jeweilsgemäßdervomAbschlussprüfergeprüftenKonzern-
abschlüsse, und stets über einen Zeitraum von vier Geschäfts-
jahren.DabeikannderAufsichtsratauchdieEntwicklungvon
Kennzahlen der vorstehenden Art oder anderer tauglicher 
Kennzahlen,wiebspw.dieEntwicklungdesAktienkursesder
Gesellschaft, in Abhängigkeit von der Entwicklung dieser Zahlen 
bei vergleichbaren Unternehmen oder bezogen auf einen 
Vergleichsindex, jeweils über einen Vier-Jahres-Zeitraum (Bench-
mark)zugrundelegen.

 DiejeweiligenabsolutenWertefürdasbzw.diefinanzielle(n)
Leistungsziel(e)von100%(Zielwerte)sowiefürdieObergrenze
von150%(Cap)sowiedieUntergrenzedesjeweiligenZiel-
werts werden jährlich für den dann folgenden Zeitraum von vier 
GeschäftsjahrenvomAufsichtsratneufestgelegt.

 BeieinerZielerreichungvoninsgesamt100%wirddervolle
vereinbarte Basiszielbetrag für den langfristigen Bonus zugrun-
degelegt,beiÜberschreitendesZielwertsauchderüberstei-
gendeBetragbiszumZielerreichungs-Capvon150%.Biszum
ErreichenderUntergrenzedesZielwertsentstehtkeinAnspruch.
Zwischenwertesindjeweilslinearzuermitteln.BeiderErmittlung
der tatsächlich erreichten Zielwerte werden die jährlichen Werte 
während des jeweiligen Bewertungszeitraums auch zu Grunde 
gelegt,wennsieeinennegativenWertausweisen.

 EinenachträglicheÄnderungderZielwerteundderVergleichs-
parameterist̵vorbehaltlichderRegelungin5.2̵ausge-
schlossen.

 Ausgehend von dem Ergebnis aus Basiszielbetrag und Zielerrei-
chungsgrad ergibt sich der endgültige langfristige Bonus eines 
Jahres aus dessen Multiplikation mit dem für das Jahr jeweils 
erreichtenDiskretionärenFaktor,derzwischen0,8und1,2liegt.

 Im Rahmen des Diskretionären Faktors legt der Aufsichtsrat vor-
ab für jedes Vorstandsmitglied mindestens zwei und höchstens 
dreinichtfinanzielleZielehinsichtlichUmwelt,Sozialesund
Governance (ESG-Ziele) sowie auch deren Gewichtung fest, 
wobeijedesEinzelzielmaximalmitanteilig50%undminimal
mitanteilig20%berücksichtigtwerdendarf.DieErreichung
dernichtfinanziellenZielespieltbeiderFestlegungderHöhe
des Diskretionären Faktors nach Ablauf der jeweils vierjährigen 
Performance-PeriodeeinewesentlicheRolle.DieESG-Ziele
können einzelnen Vorstandsmitgliedern oder allen Vorstands-
mitgliederngemeinsamzugeordnetwerden.BeiderFestlegung
des Diskretionären Faktors nach Ablauf der jeweils vierjährigen 
Performance-Periode wird der Aufsichtsrat in der Gesamtschau 
die Zielerreichung bei den ESG-Zielen ganz überwiegend, aber 
nichtausschließlichberücksichtigen.Darüberhinausisterindie-
semRahmenbeiderFestlegungdesDiskretionärenFaktorsfrei.

 Für den Fall, dass das Vorstandsmitglied nicht für den gesam-
ten der Abrechnung zugrunde liegenden Vier-Jahres-Zeitraum 
vergütungsberechtigt ist, erhält das Vorstandsmitglied zum 
ursprünglich vorgesehenen Auszahlungszeitpunkt auf Basis der 
ursprünglich festgelegten Ziele und Vergleichsparameter einen 
zeitanteiligen, auf Basis dieses Plans am Ende der Vier-Jahres-
PeriodeermitteltenAuszahlungsbetrag.

 4.3.2Auszahlung

 Die Auszahlung des langfristigen Bonus erfolgt nach Feststellung 
des vierten Konzernabschlusses, auch wenn der Dienstvertrag 
bereitsvorAblaufdesLeistungszeitraumsendet.

 Soweit der jeweils verdiente langfristige Bonus eines Jahres den 
jeweiligen Basiszielbetrag überschreitet, ist das betreffende 
Vorstandsmitgliedverpflichtet,dendarüberhinausgehenden
BruttobetragdeslangfristigenBonuszu40%unverzüglichnach
Auszahlung und unter Beachtung der jeweils geltenden gesetz-
lichen Regelungen – namentlich der Bestimmungen über Insider- 
und Eigengeschäfte – in Aktien der Gesellschaft zu investieren 
und diese jeweils für einen Mindestzeitraum von 3 Jahren ab 
TagdesErwerbsrechtlichundwirtschaftlichzuhalten.

4.4 BegrenzungderGesamtvergütungfüreinGeschäftsjahr

 SolltesichnachAnwendungdervorstehendunterZiff.4.1,4.2.
und4.3.sowienachstehendunterZiffer4.5.genanntenRegeln
für ein Geschäftsjahr eine Gesamtvergütung ergeben, die den 
vom Aufsichtsrat für das jeweilige Vorstandsmitglied festgelegten 
Maximalbetrag übersteigen würde, ist wie folgt zu verfahren:
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 Die für das betreffende Geschäftsjahr zu zahlende variable 
Vergütung ist soweit zu kürzen, dass die Gesamtvergütung den 
Maximalbetragnichtübersteigt.DasjeweiligeVorstandsmitglied
hat dann nur Anspruch auf die sich nach Kürzung ergebende 
variableVergütung.

4.5 AnrechnungbeiAusübungvonNebentätigkeiten

 Sofern das Vorstandsmitglied für Tätigkeiten im Auftrag oder 
mit Zustimmung der Gesellschaft bei anderen Konzerngesell-
schaftenoderDritten(andereGesellschaften,öffentlicheÄmter,
Aufsichtsrats-oderVerwaltungsräteetc.)Aufwandsentschädi-
gungen oder ähnliche Zahlungen erhält, werden diese auf die 
Vorstandsvergütungangerechnet.

5. WEITEREVERGÜTUNGSRELEVANTEREGELUNGEN

5.1 LaufzeitenundBeendigungsmöglichkeiten

 Der Aufsichtsrat beachtet bei der Bestellung von Vorstands-
mitgliedernsowiebeiderLaufzeitderVorstandsverträgedie
aktienrechtlichen Vorgaben des § 84 AktG und die Empfehlun-
gendesDCGK.BeieinererstmaligenBestellungzumVorstand
beträgtdieBestelldauerunddieLaufzeitdesDienstvertrages
inderRegeldreiJahre.BeiWiederbestellungenbzw.beieiner
Verlängerung der Amtszeit liegt die Höchstdauer des Dienst-
vertragesbeifünfJahren.

 Die Dienstverträge sehen keine ordentliche Kündigungsmög-
lichkeit vor; das beiderseitige Recht zur außerordentlichen 
Kündigung des Dienstvertrages aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt.WirdeinVorstandsmitgliedwährendderLaufzeitdes
Dienstvertrages dauernd arbeitsunfähig, so endet der Dienstver-
trag mit dem Ende des Quartals, in dem die dauernde Arbeits-
unfähigkeitfestgestelltwird.IndiesemFallsowiebeiToddes
Vorstandsmitglieds werden die Bezüge noch für sechs Monate 
weitergezahlt.

 Endet der Dienstvertrag mit einem Vorstandsmitglied durch 
Wider ruf der Bestellung zum Vorstandsmitglied nach § 84 III 
AktG oder berechtigter Amtsniederlegung durch das Vorstands-
mitglied,erhältdasVorstandsmitgliedeineAbfindunginHöhe
der Gesamtbezüge einschließlich Nebenleistungen für die 
Dauer der ursprünglichen Restlaufzeit, höchstens jedoch für die 
Dauervon24Monaten(Abfindungs-Cap).

 Das Vergütungssystem sieht ferner kein Sonderkündigungsrecht 
der Vorstandsmitglieder für den Fall eines Kontrollwechsels 
(Change of Control) und auch keine Vereinbarung eines nach-
vertraglichenWettbewerbsverbotsvor.

5.2 UmgangmitaußergewöhnlichenEreignissenundEntwicklungen

 Der Aufsichtsrat kann auf Vorschlag des Präsidialausschusses 
in besonderen außergewöhnlichen Fällen vorübergehend von 
den Bestandteilen des Systems der Vorstandsvergütung abwei-
chen, wenn dies zur Aufrechterhaltung der Anreizwirkung der 
Vergütung des Vorstandsmitglieds im Interesse des langfristigen 
Wohlergehens der Gesellschaft angemessen und notwendig ist, 
die Vergütung des Vorstandsmitglieds weiterhin auf eine nach-
haltige und langfristige Entwicklung der Gesellschaft ausgerich-
tetistunddiefinanzielleLeistungsfähigkeitderGesellschaftnicht
überfordertwird.AlsaußergewöhnlicheEntwicklungenkommen
zumBeispielaußergewöhnlicheundweitreichendeÄnderungen
der Wirtschaftssituation (zum Beispiel durch eine schwere Wirt-
schaftskrise) in Betracht, die die ursprünglichen Zielkriterien und / 
oderfinanziellenAnreizedesVergütungssystemshinfälligwer-
den lassen, sofern diese oder ihre konkreten Auswirkungen nicht 
vorhersehbarwaren.AllgemeinungünstigeMarktentwicklungen
geltenausdrücklichnichtalsaußergewöhnlicheEntwicklungen.

 Die Bestandteile des Vergütungssystems, von denen abgewichen 
werden kann, sind das Verfahren, die Regelungen zur Vergü-
tungsstruktur und -höhe sowie der einzelnen Vergütungsbestand-
teile.SoferneineAnpassungderbestehendenVergütungsbe-
standteile nicht ausreicht, um die Anreizwirkung der Vergütung 
des Vorstandsmitglieds wiederherzustellen, hat der Aufsichtsrat 
bei außergewöhnlichen Entwicklungen unter den gleichen 
Voraussetzungen das Recht, vorübergehend zusätzliche Vergü-
tungsbestandteilezugewähren.

 EineAbweichungbzw.ErgänzungderVergütungsbestandteile
ist nur durch einen entsprechenden Aufsichtsratsbeschluss 
 möglich, der die außergewöhnlichen Umstände und die Not-
wendigkeiteinerAbweichungbzw.Ergänzungfeststellt.
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III.BBeschreibungdesVergütungssystems
für die Aufsichtsratsmitglieder 

Der Aufsichtsrat der SMA Solar Technology AG (der „Aufsichtsrat“) 
berät und überwacht die Geschäftsführung durch die Mitglieder des 
Vorstands und nimmt die Aufgaben wahr, die ihm durch Gesetz und 
Satzungzugewiesensind.EristindieStrategieundPlanungsowie
in alle Fragen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen 
eingebunden.MitBlickaufdieseverantwortungsvollenAufgaben
sollen die Mitglieder des Aufsichtsrats eine angemessene Vergütung 
erhalten, die auch den zeitlichen Anforderungen an das Aufsichtsrats-
amthinreichendRechnungträgt.Darüberhinausstellteineauchim
Hinblick auf das Marktumfeld angemessene Aufsichtsratsvergütung 
sicher,dassderGesellschaftauchinZukunftqualifizierteKandidatin-
nenundKandidatenfürdenAufsichtsratzurVerfügungstehen.Damit
trägt die angemessene Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder zur För-
derung der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der 
SMA Solar Technology AGbei.

Diesem Anspruch wird die seit Beschluss der Hauptversammlung vom 
23. Mai 2013 in § 11 der Satzung geltende und zur Bestätigung vor-
geschlageneVergütung,gerecht.HöheundStrukturderVergütung
der Aufsichtsratsmitglieder sind im Vergleich zur Vergütung der Auf-
sichtsratsmitglieder anderer vergleichbarer Unternehmen unverändert 
marktüblich.

Die ausschließlich feste Vergütung des Aufsichtsrats ist nach Auf-
fassung der Gesellschaft geeignet, der unabhängigen Beratungs- 
und Kontrollfunktion des Aufsichtsrats Rechnung zu tragen, stärkt 
die Unabhängigkeit der Aufsichtsratsmitglieder und entspricht den 
ErwartungenzahlreicherInvestorenundStimmrechtsberater.

a. ZusammensetzungderVergütung

 Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats erfolgt auf der 
Grundlagevon§11derSatzung.DieMitgliederdesAufsichts-
rats erhalten eine Festvergütung, Nebenleistungen (bestehend 
aus Auslagenersatz und Versicherungsschutz) und, sofern sie eine 
Tätigkeit in Ausschüssen des Aufsichtsrats ausüben, eine Vergü-
tungfürdieseAusschusstätigkeit,sowieSitzungsgeld.

aa) Vergütung für die Tätigkeit im Aufsichtsrat 

 JedesMitglieddesAufsichtsratserhältjährlich25.000Euro,
der Vorsitzende des Aufsichtsrats das Zweifache und der 
stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der vorge-
nanntenfestenVergütungeineseinfachenMitglieds.

bb) Vergütung für die Tätigkeit in einem Ausschuss des 
 Aufsichtsrats  

 Für die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuss erhalten die 
MitgliedereineweiterejährlicheVergütungvon7.500
Euro, die Mitglieder des Präsidialausschusses eine wei-
terejährlicheVergütungvon5.000Euro,derjeweilige
Vorsitzende des vorgenannten Ausschusses das Zweifache 

dervorgenanntenVergütung.DieMitgliedschaftineinem
weiterenAusschuss,z.B.demNominierungsausschussoder
demAusschussnach§27Abs.3Mitbestimmungsgesetz,
wirdnichtgesondertvergütet.

cc) Sitzungsgeld 

 Daneben erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats ein 
Sitzungsgeld, das pro Teilnahme an einer Sitzung des 
Aufsichtsrats oder eines seiner Ausschüsse 750 beträgt, bei 
mehrerenSitzungenaneinemTagmaximal1.500Euro.

dd) Nebenleistungen (Auslagenersatz, Umsatzsteuer, 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) 

 Daneben werden den Mitgliedern des Aufsichtsrats der-
zeitig die in Ausübung ihres Amtes entstandenen Auslagen 
erstattet, zu denen gegebenenfalls auch die von ihnen auf 
ihre Vergütung und die Auslagen gesetzlich geschuldete 
Umsatzsteuergehört.DarüberhinauswerdendieMitglieder
des Aufsichtsrats in eine im Interesse der Gesellschaft von 
dieser in angemessener Höhe unterhaltene Vermögens-
schaden-HaftpflichtversicherungfürOrganeundbestimmte
Führungskräfte einbezogen, deren Prämie von der Gesell-
schaftentrichtetwird.

ee) Verhältnis von festen und variablen Vergütungsbestandteilen 

 Da keine variable Vergütung gezahlt wird, beträgt der 
relativeAnteilderFestvergütungstets100%.

b. VerfahrenzurFest-undUmsetzungsowieÜberprüfungder
 Vergütung für den Aufsichtsrat

 Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte im Sinne von § 87a 
Absatz1Satz2Nr.8AktGwurdenmitdenMitgliedern
desAufsichtsratsnichtabgeschlossen.DadieVergütungder
Mitglieder des Aufsichtsrats auf der Grundlage der durch die 
Hauptversammlung beschlossenen Satzungsregelung erfolgt, 
wurden die Vergütungs- und Beschäftigungsbedingungen der 
Arbeitnehmer:innen bei der Festsetzung der Vergütung der Mit-
gliederdesAufsichtsratsnichtberücksichtigt.

 ÜberdieVergütungderMitgliederdesAufsichtsratswirdauf
Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats mindestens alle 
vierJahredurchdieHauptversammlungBeschlussgefasst.Soweit
dieser Beschluss die Bestätigung der Vergütung des Aufsichtsrats 
zum Gegenstand hat, genügt für die Beschlussfassung die Mehr-
heitderabgegebenenStimmen.SoweitdurchdenBeschlusseine
ÄnderungderVergütungerfolgensoll,setztdieserBeschlusseine
gleichzeitige Anpassung der entsprechenden Satzungsregelun-
gen voraus; hierfür ist die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erforderlich sowie die Mehrheit von Dreiviertel des in der Haupt-
versammlungbeiderBeschlussfassungvertretenenGrundkapitals.

 Vor dem Vorschlag an die Hauptversammlung überprüfen 
Vorstand und Aufsichtsrat, ob die Vergütung der Mitglieder des 
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Aufsichtsrats gemäß den Regelungen in der Satzung nach wie 
vorangemessenundmarktgängigist.

 Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder ist in § 11 der Satzung 
der Gesellschaft geregelt, der wie folgt lautet und nicht geändert 
werden soll:

 § 11
 Vergütung

(1) Ein Mitglied des Aufsichtsrats erhält neben dem Ersatz seiner 
AuslageneinejährlicheVergütunginHöhevon25.000,-
Euro.DerVorsitzendedesAufsichtsratserhältdas2-fache
und der stellvertretende Vorsitzende das 1,5-fache der 
vorgenanntenVergütung.

(2) Ein Mitglied des Prüfungsausschusses des Aufsichtsrats 
erhälteineweiterejährlicheVergütungvon7.500,-Euro.
Der Vorsitzende des Ausschusses erhält das 2-fache der 
vorgenanntenweiterenVergütung.

(3) Ein Mitglied des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats 
erhälteineweiterejährlicheVergütungvon5.000,-Euro.
Der Vorsitzende des Ausschusses erhält das 2-fache der 
vorgenanntenweiterenVergütung.

(4) Mitglieder weiterer Ausschüsse, wie zum Beispiel des 
Nominierungsausschusses und des Ausschusses nach § 27 
Abs.3Mitbestimmungsgesetz,erhaltenkeinegesonderte
Vergütung.

(5) Die Gesellschaft gewährt jedem Mitglied des Aufsichtsrats 
für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats oder 
 eines seiner Ausschüsse, denen er angehört, ein Sitzungs-
geld in Höhe von 750,- Euro, bei mehreren Sitzungen an 
einemTagemaximaldas2-fachedesSitzungsgeldes.

(6) Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats 
zusätzlich die auf die Vergütung und die Erstattung von Aus-
lagenanfallendeUmsatzsteuer.DieVergütungistzahlbar
nachAblaufdesGeschäftsjahres.

(7) Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden in eine im Interesse 
der Gesellschaft von dieser in angemessener Höhe unterhal-
teneVermögensschaden-HaftpflichtversicherungfürOrgane
undbestimmteFührungskräfteeinbezogen.DiePrämie
hierfürentrichtetdieGesellschaft.

(8) Die Regelungen dieses § 11 gelten erstmals für die für das 
Geschäftsjahr2013zuzahlendeVergütung.

Niestetal, im April 2021

SMA Solar Technology AG

Der Vorstand
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SMA Solar Technology AG 
auf einen Blick

SMA Gruppe 2020 2019 2018 2017 2016

Umsatzerlöse Mio. Euro 1.026,6 915,1 760,9 891,0 946,7
Auslandsanteil in% 79,6 76,1 80,6 81,8 87,9
VerkaufteWechselrichter-Leistung MW 14.416 11.409 8.449 8.538 8.231
Investitionen Mio. Euro 38,8 27,6 40,3 33,2 29,0
Abschreibungen Mio. Euro 43,6 46,0 82,6 53,2 76,7
EBITDA Mio. Euro 71,5 34,2 –69,1 97,3 141,5
EBITDA Marge in% 7,0 3,7 –9,1 10,9 14,9
Konzernergebnis Mio. Euro 28,1 –8,6 –175,5 30,1 29,6
Ergebnis je Aktie 1 Euro 0,81 –0,25 –5,06 0,87 0,85
Mitarbeiter:innen 2  3.264 3.124 3.353 3.213 3.345

im Inland 2.262 2.186 2.212 2.077 2.093
im Ausland 1.002 938 1.141 1.136 1.252

SMA Gruppe 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016

Bilanzsumme Mio. Euro 1.051,2 1.107,3 989,3 1.216,2 1.210,8
Eigenkapital Mio. Euro 439,1 416,9 424,5 611,5 585,1
Eigenkapitalquote in% 41,8 37,6 42,9 50,3 48,3
Net Working Capital 3 Mio. Euro 210,6 159,5 177,4 167,9 225,4
Net Working Capital Quote 4 in% 20,5 17,4 23,3 18,8 23,8
Nettoliquidität 5 Mio. Euro 226,0 303,0 305,3 449,7 362,0

1 Umgerechnetauf34.700.000Aktien
2 Stichtag; ohne Zeitarbeitskräfte
3 VorräteundForderungenausLieferungenundLeistungenminusVerbindlichkeitenausLieferungenundLeistungenundVerbindlichkeitenauserhaltenenAnzahlungenaufBestellungen
4 BezogenaufdieletztenzwölfMonate(LTM)
5 Gesamtliquidität minus zinstragende Finanzverbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
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